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 Personalnachrichten

Die niedersächsische Justiz trauert 
um:

Rechtsanwalt und Notar 
Edgar Vollbrecht 
verstorben am 15. Juni 2022.

 X Bereich Niedersächsisches 
Justizministerium
Ernannt: 
zum leitenden Ministerialrat:  
 Ministerialrat   
 Schuster unter Berufung zum   
 Präsidenten des Landesjustizprüfungs -  
 amts; 
zur Ministerialrätin:   
 Vorsitzende Richterin am Landgericht   
 Alberding unter Versetzung an das MJ; 
zum Justizamtmann:  
 Justizoberinspektor   
 Webner. 

Versetzt:  
Justizoberinspektor   
Kowalzik vom OLG Oldenburg an das   
MJ.

 X Bereich Oberlandesgericht 
Braunschweig 
Ernannt: 
zur Richterin:  
 Assessorin  
 Schulze bei dem Landgericht Braun-  
 schweig; 
zur Justizhauptsekretärin:  
 Justizobersekretärin  
 Huber in Hann. Münden; 
zur Justizhauptwachtmeisterin:  
 Justizhauptwachtmeisteranwärterin  
 Davignon-Sittel bei dem Landgericht   
 Göttingen; 
zum Justizhauptwachtmeister:  
 Justizhauptwachtmeisteranwärter  
 Deppe bei dem Landgericht Göttingen.

Ruhestand:  
Vorsitzende Richterin am Landgericht  
Pape in Göttingen; 
Richter am Amtsgericht 
Westendorf in Wolfenbüttel; 
Justizamtsrätin 
Hartwig in Clausthal-Zellerfeld; 
Obergerichtsvollzieher 
Wisniewski in Wolfenbüttel; 

Justizamtsinspektorin 
Weiß bei dem Amtsgericht  
Braunschweig; 
Erster Justizhauptwachtmeister 
Pelka bei dem Landgericht  
Braunschweig.

Notaramt erloschen: 
Rechtsanwälte und Notare 
Nöth in Velpke, 
Nuphaus in Wolfsburg.

 X Bereich Oberlandesgericht Celle
Ernannt:  
zur Richterin am Landgericht:  
 Richterin  
 Niemeyer in Verden; 
zum Richter am Landgericht:  
 Richter  
 Kuhnke-Fröhlich in Hannover; 
zur Richterin am Amtsgericht:  
 Richterin  
 Goblitschke in Walsrode; 
zum Richter am Amtsgericht:  
 Richter  
 Thöne in Uelzen,  
 Jacobs in Tostedt; 
zum Richter:  
 Assessoren  
 Oellrich und Stahl; 
zur Justizamtsrätin:  
 Justizamtfrau  
 Bartels bei dem AG Winsen/Luhe; 
zur Justizoberinspektorin:  
 Justizinspektorin  
 Becker bei dem AG Hannover; 
zur Justizamtsinspektorin mit Amtszulage: 
 Justizamtsinspektorinnen  
 Tschersig in Neustadt a. Rbge.,  
 Warnke bei dem LG Verden,  
 Bischoff in Osterholz-Scharmbeck,  
 Wolf in Walsrode; 
zum Justizamtsinspektor:  
 Justizhauptsekretär  
 Tautenhahn bei dem AG Hannover; 
zur Justizhauptsekretärin:  
 Justizobersekretärin  
 Schmied bei dem LG Lüneburg; 
zum Justizhauptsekretär:  
 Justizobersekretäre  
 Niemax bei dem LG Stade,  
 Drewes bei dem LG Verden; 
zur Justizobersekretärin:  
 Justizsekretärinnen  
 Clemens in Stadthagen,  
 Ahlers in Springe,  
 Reimann bei dem AG Celle,  
 Fitschen in Osterholz-Scharmbeck,  
 Ludwig in Syke.
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Versetzt: 
Richterin am Landgericht 
Valentin-Gerecke von Stade nach  
Tostedt unter gleichzeitiger Ernennung 
zur Richterin am Amtsgericht; 
Richterin am Amtsgericht 
Dygas von Stolzenau nach Achim; 
Justizoberinspektor 
Schulz von Peine an das AG Hannover; 
Justizinspektorin 
Schmidt von dem AG Hannover nach 
Lehrte; 
Gerichtsvollzieherin 
Milke von Tostedt nach Buxtehude; 
Gerichtsvollzieher 
Reinecke von dem AG Hannover an das 
AG Hildesheim.

Ruhestand: 
Richter am Amtsgericht 
Littger in Hannover; 
Justizamtsrätin 
Herbst in Stadthagen; 
Justizamtmann 
Denker bei dem AG Lüneburg; 
Justizamtsinspektorin 
Winkler in Nienburg/Weser; 
Justizamtsinspektor 
Meyer bei dem LG Lüneburg; 
Obergerichtsvollzieher 
Haselberger in Otterndorf; 
Justizhauptsekretärin 
Böttger bei dem AG Achim.

Notaramt erloschen: 
Rechtsanwälte und Notare 
Esser in Meinersen, 
Axhausen in Geestland, 
Worthamnn in Ottersberg.

Zum Notar bestellt: 
Rechtsanwälte 
Schrader in Nienburg, 
Schanznig in Sulingen.

 X Bereich Oberlandesgericht 
Oldenburg
Ernannt:  
zum Richter am Oberlandesgericht:  
 Richter am Landgericht   
 Neumann beim Landgericht Aurich;   
 Richter am Amtsgericht   
 Gerwert beim OLG Oldenburg; 
Übertragung des Amtes eines Richters am 
Landgericht bei dem Landgericht Aurich:   
 Richter am Landgericht   
 Klein beim Landgericht Verden; 

zum Richter am Landgericht:   
 Richter   
 Dr. Eckhardt beim Landgericht  
 Oldenburg,  
 Dr. Fähndrich beim Landgericht   
 Oldenburg; 
zum Richter:  
 Assessor   
 Hartmann beim Landgericht Aurich;  
zur Justizamtsrätin:  
 Justizamtfrau   
 Zachrau in Vechta;  
Amt einer Regierungsamtsinspektorin mit 
Amtszulage verliehen:   
 Regierungsamtsinspektorin   
 Klußmann beim OLG Oldenburg,   
 Landesbetreuungsstelle;  
zur Gerichtsvollzieherin:  
 Gerichtsvollzieheranwärterin   
 Hollje im OLG-Bezirk Oldenburg;   
 Justizobersekretärin   
 Köller-Friebe im OLG-Bezirk Oldenburg; 
zur Justizhauptsekretärin:  
 Justizobersekretärin   
 Meierlammers in Nordhorn;  
zur Hauptsekretärin:  
 Obersekretärin im JVD   
 Pfeil beim OLG Oldenburg,   
 Landesbetreuungsstelle;  
zum Justizhauptwachtmeister:  
 Justizhauptwachtmeister-Anwärter   
 Menzel beim OLG Oldenburg. 

Versetzt: 
Justizoberinspektorin  
Brink vom AG Nordhorn an das  
AG Osnabrück; 
Justizinspektorin  
Habben vom AG Vechta an das  
AG Emden;  
Gerichtsvollzieherin  
Stomberg vom AG Oldenburg an das  
AG Leer;  
Justizsekretärinnen  
Gels vom AG Cloppenburg an das  
AG Meppen,   
Rogge vom AG Osnabrück an das  
AG Papenburg,  
Thieme-Meibers vom LG Aurich an das 
AG Papenburg;  
Justizsekretär  
Westerheide vom LG Oldenburg an das 
OLG Oldenburg. 
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Ruhestand: 
Prof. Dr. Temming beim OLG   
Oldenburg;  
Vorsitzender Richter am Landgericht  
Kaemena in Oldenburg;  
Richter am Amtsgericht -ständiger  
Vertreter der Direktorin oder des  
Direktors-  
Tolksdorf in Cloppenburg;  
Richterin am Amtsgericht  
Tolksdorf in Papenburg; 
Justizoberamtsrätin  
Blanke in Varel;  
Justizamtmann  
Schulte beim Zentralen IT-Betrieb  
Niedersächsische Justiz (ZIB); 
Justizamtsinspektoren  
Meinders in Cloppenburg. 
Kriesten beim LG Osnabrück.

Versetzung in den Ruhestand: 
Erster Justizhauptwachtmeister  
Drenkelfort beim LG Osnabrück. 

Zum Notar bestellt: 
Rechtsanwälte  
Bönnschen in Bad Essen,  
Sandhaus in Lingen,  
Thölke in Vechta. 

Notaramt erloschen: 
Rechtsanwälte und Notare 
Busemann in Dörpen,  
Drieling in Hesel,  
Engler in Meppen,  
Haak in Oldenburg,  
Marcks in Damme.

 X Bereich Oberlandesgericht 
Oldenburg, Abt. Ambulanter 
Justizsozialdienst Niedersachsen
Ernannt: 
zum Sozialinspektor:  
 Justizsozialarbeiter   
 Kaiser im Bezirk Göttingen.

Entlassung auf eigenen Antrag: 
Sozialamtfrau  
Dr. Jesse im Bezirk Lüneburg.

 X Bereich Generalstaatsanwaltschaft 
Braunschweig
Ernannt: 
zum Oberstaatsanwalt  
 Erster Staatsanwalt   
 Dr. Kangarani, StA Braunschweig; 
zum Ersten Staatsanwalt:  
 Staatsanwalt   
 Wiesner, StA Braunschweig;

zur Richterin:  
 Assessorin   
 Bothe, StA Göttingen; 
zum Richter:  
 Assessor   
 Akyüz, StA Braunschweig; 
zum Oberamtsanwalt:  
 Amtsanwalt   
 Boh, StA Braunschweig: 
zur Justizamtsinspektorin mit Amtszulage: 
 Justizamtsinspektorin   
 Schiller, GenStA Braunschweig; 
zum Justizamtsinspektor mit Amtszulage:  
 Justizamtsinspektor   
 Diekmann, StA Braunschweig.

Versetzt: 
Justizhauptsekretärin  
Demuth von der GenStA Hamm an die 
StA Braunschweig. 

Ruhestand:  
Oberamtsanwältin  
Schoen, StA Göttingen; 
Justizamtsrätin  
Siefke, StA Braunschweig.

 X Bereich Generalstaatsanwaltschaft 
Celle
Ernannt: 
zur Richterin:  
 Assessorin  
 Dr. Reinelt-Broll in Hannover; 
zum Amtsanwalt:  
 Justizoberinspektor  
 Naumann in Verden; 
zur Justizobersekretärin:  
 Justizsekretärin  
 Gwiazda in Verden.

Versetzt: 
Staatsanwältin 
Lüpke von der StA Hamburg an die StA 
Hildesheim; 
Justizoberinspektorin 
Demitz von der StA Hildesheim an das 
LG Hildesheim; 
Erster Justizhauptwachtmeister 
Rainer von der StA Hannover an das 
AG Burgdorf.

 X Bereich Generalstaatsanwaltschaft 
Oldenburg
Ernannt:  
zur Oberamtsanwältin mit Zulage:  
 Oberamtsanwältin   
 Wolf bei der StA Oldenburg;
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zur Amtsanwältin:  
 Justizoberinspektorin  
 Schulte Südhoff bei der StA   
 Oldenburg; 
zur Justizsekretärin:  
 Justizangestellte  
 Feddeck in Osnabrück.

Versetzt: 
Richterin auf Probe 
Röwekamp von der StA Oldenburg in 
den Geschäftsbereich des Oberverwal-
tungsgerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen.

 X Bereich Niedersächsisches 
Oberverwaltungsgericht
Ernannt 
zur Richterin:  
 Assessorinnen   
 Gerhardy in Braunschweig,  
 Raffetseder in Lüneburg,  
 Rußer in Stade.

Ruhestand: 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsge-
richt  
Fister in Osnabrück; 
Richter am Verwaltungsgericht  
Schallenberger in Oldenburg.

 X Bereich Landessozialgericht 
Niedersachsen-Bremen
Ernannt: 
zum Richter am Landessozialgericht:  
 Richter am Sozialgericht  
 Dr. Rauhaus in Bremen,  
 Ocker in Celle.

 X Bereich 
Justizvollzugseinrichtungen
Ernannt:  
 zum Oberlehrer:  
 Dr. Hölzen bei der JVA für Frauen; 
zum Sozialinspektor:  
 Beschäftigter  
 Camp bei der JVA Wolfenbüttel; 
Amt einer Amtsinspektorin im JVD mit 
Amtszulage übertragen:  
 Amtsinspektorin im JVD  
 Menning bei der JVA Sehnde; 
Amt eines Amtsinspektors im JVD mit 
Amtszulage übertragen:  
 Amtsinspektor im JVD  
 Diekmann bei der JVA Bremervörde; 
zum Amtsinspektor im JVD:  
 Hauptsekretäre im JVD  
 Beetz bei der JVA Bremervörde,  

 Rink bei der JVA Lingen,  
 Rost bei der JVA Uelzen; 
zur Hauptsekretärin im JVD:  
 Obersekretärinnen im JVD  
 Gentz bei der JVA Bremervörde,  
 Wilbers bei der JVA Lingen,  
 Keitel bei der JVA Uelzen; 
zum Hauptsekretär im JVD:  
 Obersekretäre im JVD  
 Tiedt bei der JVA Bremervörde,  
 Emker, Kühne bei der JA Hameln,  
 Köster, Sunder, Süsselbeck bei der   
 JVA Lingen,  
 Krohn bei der JAA Verden; 
zur Obersekretärin im JVD:  
 Obersekretäranwärterinnen im JVD  
 Blank, Eweleit, Grothmann,   
 Schneider, Wilshusen bei der JVA   
 Bremervörde,  
 Anders, Poos, Riesenbeck, Rodrigues  
 bei der JVA für Frauen,  
 Keller, Koch, Uschakow bei der JA Ha  
 meln,  
 Gentemann, Özbek, Röber, Schäfers  
 bei der JVA Hannover,  
 Benzel, Krieger, bei der JVA Lingen,  
 Kübert bei der JAA Verden,  
 Adamski bei der JVA Wolfenbüttel; 
zum Obersekretär im JVD:  
 Obersekretäranwärter im JVD  
 Vogt bei der JVA Bremervörde,  
 Menzel, Ohrmann, Pawisa, Plaul,   
 Rößler, Ruff, Ruhe, Stürmer bei der   
 JA Hameln,  
 Adam, Brömer, Lange, Lucan,   
 Vlothoerbäumer, Wege bei der JVA   
 Hannover,  
 Hartke, Hohoff, Hüsemann bei der JVA  
 Lingen,  
 Philipp bei der JVA Rosdorf,  
 Poos bei der JVA Sehnde,  
 Döpke bei der JAA Verden, 
zur Obersekretäranwärterin im JVD:  
 Hossein-Salamati, Klodwig, Pramme,  
 Wronski bei der JVA Celle,  
 Harting, Marischen, Tuna, Vosteen,   
 Walter, Weiß bei der JVA für Frauen,  
 Jansen, Owusu-Fordjour bei der JA   
 Hameln,  
 Schädlich bei der JVA Hannover,  
 Afara bei der JVA Lingen,  
 Jansen, Segrefe bei der JVA Meppen,  
 Oberc, Penkalla bei der JVA Sehnde,  
 Varelmann bei der JVA Vechta,  
 Lohmann, Mücke bei der JVA Wolfen-  
 büttel;
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zum Obersekretäranwärter im JVD:  
 Krug, Lange bei der JVA Bremervörde,  
 Bilmez, Schladitz bei der JVA Celle,  
 Fritz, Schaller bei der JVA für Frauen,  
 Barth, Kuhlmann, Shorey, Stolte bei   
 der JA Hameln,  
 Banas, Fisher, Weber bei der JVA   
 Hannover,  
 Bittorf, Menke, Scholz bei der JVA   
 Lingen,  
 Schepers, Schmidt bei der JVA   
 Meppen,  
 Sadoroschni, Voges bei der JVA   
 Sehnde,  
 Peschke bei der JVA Wolfenbüttel.

Versetzt: 
Psychologieoberrätin  
Talkovski von der JVA Meppen an die 
JVA Hannover; 
Obersekretär im JVD 
Natschke von der JVA Rosdorf an die 
JVA Uelzen.

Ruhestand: 
Sozialamtfrauen 
Rösch bei der JVA Lingen, 
Kuhlmann bei der JVA Vechta; 
Amtfrau im JVD 
Papies bei der JAA Verden; 
Amtsinspektor im JVD 
Adlung bei der JVA Celle; 
Hauptsekretär im JVD 
Siebert bei der JVA Wolfenbüttel. 
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Stellenausschreibungen

Alle hier veröffentlichten Stellenausschreibungen sowie Personalwünsche des Nieder-
sächsischen Justizministeriums, anderer Landes-, Bundesbehörden und sonstiger 
Institutionen, die für Justizangehörige interessant sein können, finden Sie im Intra-
net unter

http://intra.mj.niedersachsen.de 

Dort erhalten Sie auch Informationen über Einsatzmöglichkeiten im Ausland.

Soweit sich die folgenden Stellen für eine Besetzung mit schwerbehinderten Bewer-
berinnen und Bewerbern eignen, werden diese Bewerberinnen und Bewerber bei 
sonst gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Landesregierung ist bestrebt, Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der 
öffentlichen Verwaltung zu verschaffen und Unterrepräsentanz von Frauen oder Män-
nern in den einzelnen Vergütungs-, Besoldungs- und Entgeltgruppen auszugleichen. 
Für die hier besonders gekennzeichneten Stellenausschreibungen gilt Folgendes:

• * Es besteht Unterrepräsentanz von Frauen. Qualifizierte Frauen werden aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

• ** Es besteht Unterrepräsentanz von Männern. Qualifizierte Männer werden 
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Bei allen Neueinstellungen sind Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshinter-
grund erwünscht und willkommen.

Für beratende Gespräche stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der personalfüh-
renden Stellen zur Verfügung.

Sämtliche nachfolgende Ausschreibungen von Planstellen richten sich an Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt der Bewerbung bereits im niedersächsischen 
Landesdienst stehen. Für alle Bewerberinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt der 
Bewerbung nicht im niedersächsischen Landesdienst stehen, ist die erfolgreiche 
Absolvierung eines strukturierten Interviews Voraussetzung für eine Übernahme als 
Richterin oder Richter, Staatsanwältin oder Staatsanwalt, Beamtin oder Beamter in 
den Justizdienst des Landes Niedersachsen.

Für folgende Stellenausschreibungen wird Bewerbungen bis zum 10. September 
2022 auf dem Dienstweg entgegengesehen. Die Stellen sind grundsätzlich auch 
teilzeitgeeignet. 

I. Personalbedarf des niedersächsischen Justizministeriums

a) ** Im Referat 106 (Justizausbildung, Fortbildung, Internationale Zusammen-
arbeit im Bereich der Justiz) der Abteilung I des Niedersächsischen Justizministe-
riums ist der Dienstposten für eine Referentin bzw. einen Referenten (w/m/d) – Teil-
zeitkraft mit 0,5 bis max. 0,8 Arbeitskraftanteilen – zu besetzen. 

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Referats 106 können Sie dem Landesin-
tranet unter http://intra.mj.niedersachsen.de entnehmen.

Für eine Abordnung von zwei bis drei Jahren werden Richterinnen oder Richter bzw. 
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte mit mehrjähriger praktischer Erfahrung und 
Interesse an justizpolitischen Themen gesucht. 

http://intra.mj.niedersachsen.de
http://intra.mj.niedersachsen.de
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Anfragen richten Sie bitte an Herrn Vaagt (Tel.: 0511 120-5103; E-Mail: 
Gero.Vaagt@mj.niedersachsen.de);

b) ** Im Niedersächsischen Justizministerium (MJ) - Landesjustizprüfungsamt 
(LJPA) - ist der Dienstposten für eine hauptamtliche Prüferin oder einen hauptamtli-
chen Prüfer (w/m/d) zu besetzen.

Zu den wesentlichen Aufgaben der hauptamtlichen Prüferin/des hauptamtlichen Prü-
fers (in beiden Staatsexamen) gehören insbesondere 

 – die Erstellung und Überprüfung von noch zu schreibenden Klausuren aus dem 
Bereich des Zivilrechts,

 – die Erstellung von Aktenvorträgen aus dem Zivilrecht,
 – die Teilnahme an den mündlichen Prüfungen und
 – Referententätigkeit in Widerspruchs- und Verwaltungssachen.

Weitere Informationen zu den Aufgaben können Sie dem Landesintranet unter 
http://intra.mj.niedersachsen.de entnehmen.

Gesucht wird für eine befristete Abordnung eine Richterin/ein Richter aus der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit mit Interesse an wissenschaftlicher Arbeit und Freude an der 
Mitarbeit in den juristischen Staatsprüfungen. 

Die Tätigkeit ist auf ca. 2 Jahre angelegt. Dienstort wird Celle sein. Nach Ablauf 
der Prüfertätigkeit erfolgt eine Rückkehr in den Geschäftsbereich. Die Tätigkeit ist 
erprobungsgeeignet.  

Anfragen richten Sie bitte an Herrn Vaagt (Tel.: 0511 120-5103; E-Mail: 
Gero.Vaagt@mj.niedersachsen.de);

c) ** Im Niedersächsischen Justizministerium (MJ) - Landesjustizprüfungsamt 
(LJPA) - ist der Dienstposten einer hauptamtlichen Prüferin bzw. eines hauptamtli-
chen Prüfers im öffentlichen Recht zu besetzen.

Zu den wesentlichen Aufgaben der hauptamtlichen Prüferinnen bzw. der hauptamt-
lichen Prüfer gehören insbesondere

 – die Teilnahme an den mündlichen Prüfungen, 
 – die Erstellung, Überprüfung und Anpassung von Klausuren aus dem Bereich des 

öffentlichen Rechts insbesondere in der zweiten juristischen Staatsprüfung und
 – die Erstellung von Kurzvorträgen aus dem Staats-, Verwaltungs-, Europa- und 

Finanzrecht für die zweite juristische Staatsprüfung sowie eine
 – Referententätigkeit in Widerspruchs- und Verwaltungssachen.

Die Ausschreibung richtet sich an Juristinnen und Juristen der obersten Landesbe-
hörden einschließlich deren Geschäftsbereiche sowie an Richterinnen und Richter. 

Vorausgesetzt werden hervorragende juristische Kenntnisse, Interesse an wissen-
schaftlicher Arbeit und eine ausgeprägte Neigung zur Mitarbeit in den juristischen 
Staatsprüfungen. 

Die Tätigkeit ist auf ca. 2 bis 3 Jahre angelegt. Juristinnen und Juristen aus anderen 
Ressorts werden an das MJ - LJPA - versetzt. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt eine 
Rückversetzung. 

mailto:Gero.Vaagt%40mj.niedersachsen.de?subject=
http://intra.mj.niedersachsen.de
mailto:Gero.Vaagt%40mj.niedersachsen.de?subject=
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Während der Zeit im LJPA ist bei entsprechenden Leistungen grundsätzlich eine 
Beförderung möglich. Der Dienstposten ist nach BesGr. A 15 NBesO bewertet. Eine 
entsprechende Planstelle steht zur Verfügung. Bei Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus 
anderen Ressorts wird eine entsprechende Rücknahmeerklärung der abgebenden 
Dienststelle vorausgesetzt.

Dienstort wird Celle sein. 

Das MJ hat sich eine familienfreundliche Personalpolitik mit flexiblen Arbeitszeitmo-
dellen zum Ziel gesetzt. 

Anfragen oder Bewerbungen richten Sie bitte an Herrn Vaagt (Tel.: 0511 120-5103; 
E-Mail: Gero.Vaagt@mj.niedersachsen.de).

II. Planstellen

* Leitende Oberstaatsanwältin oder Leitender Oberstaatsanwalt (w/m/d) - BesGr. 
R 3 - bei der GenStA Celle;

* Direktorin oder Direktor (w/m/d) des Amtsgerichts - BesGr. R 2 mit Amtszulage - 
bei dem AG Buxtehude;

* Vorsitzende Richterin oder Vorsitzender Richter (w/m/d) am Landgericht 
- je 1 Stelle - bei den LG`en Verden und Osnabrück;

* Oberstaatsanwältin oder Oberstaatsanwalt (w/m/d) - BesGr. R 2 - bei der StA 
Aurich;

* Richterin oder Richter (w/m/d) am Finanzgericht - BesGr. R 2 - bei dem Nds. FG 
in Hannover. Aus personalwirtschaftlichen Gründen richtet sich die Stellenausschrei-
bung nur an Richterinnen und Richter, die bei dem Nds. FG tätig sind;

** Richterin oder Richter (w/m/d) am Landgericht – Koordinationsrichterin oder 
Koordinationsrichter - (BesGr. R 1 mit Amtszulage) - je 1 Stelle - bei den LG`en  
Osnabrück und Aurich;

** Richterin oder Richter (w/m/d) am Amtsgericht – Koordinationsrichterin oder 
Koordinationsrichter - (BesGr. R 1 mit Amtszulage) - je 1 Stelle - bei den AG`en 
Hannover und Osnabrück;

** Erste Staatsanwältin oder Erster Staatsanwalt (w/m/d) - ständige Vertreterin 
oder ständiger Vertreter der Abteilungsleitung - (BesGr. R 1 mit Amtszulage) bei der 
StA Göttingen;

** Richterin oder Richter (w/m/d) am Amtsgericht - 2 Stellen - bei dem AG  
Göttingen sowie - 1 Stelle - bei dem AG Helmstedt. Aus personalwirtschaftlichen 
Gründen richtet sich die Ausschreibung nur an Proberichterinnen und Proberichter, 
die zur Verplanung anstehen;

** Richterin oder Richter (w/m/d) am Amtsgericht - je 1 Stelle - bei den AG`en 
Leer, Wittmund und Cloppenburg;

** Staatsanwältin oder Staatsanwalt (w/m/d) - je 2 Stellen - bei den StA`en  
Hannover und Osnabrück sowie - 1 Stelle - bei der StA Göttingen;

mailto:Gero.Vaagt%40mj.niedersachsen.de?subject=
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** Richterin oder Richter (w/m/d) am Verwaltungsgericht bei dem VG Hannover. Aus 
personalwirtschaftlichen Gründen richtet sich die Ausschreibung nur an Proberichte-
rinnen und Proberichter, die in der Nds. Verwaltungsgerichtsbarkeit tätig sind und zur 
Verplanung anstehen;

** Richterin oder Richter (w/m/d) am Sozialgericht bei dem SG Hannover. Aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen richtet sich die Ausschreibung nur an Proberichterin-
nen und Proberichter, die in der Nds. Sozialgerichtsbarkeit tätig sind und zur Verpla-
nung anstehen;

* Oberregierungsrätin oder Oberregierungsrat (w/m/d) - Dezernentin oder Dezer-
nent für Justizverwaltungssachen - bei dem LG Lüneburg. Die Stelle ist vorbehalten 
für Beamtinnen und Beamte, welche nicht die Bildungsvoraussetzungen für eine Ein-
stellung im zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 erfüllen. Stattdessen sind 
nach § 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 NLVO bestimmte Qualifizierungen für das Anforderungs-
profil des Dienstpostens erfolgreich abzuschließen. Hierzu gehören u.a. umfangrei-
che Fachkenntnisse und Erfahrungen im Personalwesen (Beamten- und Tarifrecht) 
sowie im Haushaltsrecht, in Führungstätigkeiten und im Projektmanagement. Vor-
aussetzung ist eine langjährige Erfahrung als Führungskraft und eine langjährige 
Tätigkeit im Bereich der Geschäftsleitung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ver-
tiefte Fachkenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Kommunikation, des Konflikt-
managements sowie der Moderation von Besprechungen sind erforderlich;

Dienstposten einer Geschäftsleiterin oder eines Geschäftsleiters (w/m/d) bei dem AG 
Northeim. Der Dienstposten ist nach der BesGr. A 12/A 13 bewertet; eine entspre-
chende Planstelle steht zurzeit jedoch nicht zur Verfügung. Die Ausschreibung rich-
tet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Bewerberinnen und 
Bewerber aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;

Justizrätin oder Justizrat (w/m/d) – „fliegende“ Stelle für eine Bezirksrevisorin oder 
einen Bezirksrevisor mit Leitungsaufgaben gem. Nr. 1.2 der Geschäftsanweisung 
für Bezirksrevisorinnen und Bezirksrevisoren - bei einem Gericht der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit;

* Rätin oder Rat im Justizvollzugsdienst (w/m/d) - Fachbereichsleitung Personal und 
Organisation - je 1 Stelle - bei der JA Hameln und der JVA Lingen. Erwartet wer-
den fundierte und umfassende Fach- und Rechtskenntnisse im Personalbereich sowie 
mehrjährige Erfahrungen in der Leitung des Fachbereichs Personal und Organisa-
tion. Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus über ein hohes Maß an 
Arbeitszuverlässigkeit, Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft sowie Kooperations- und 
Teamfähigkeit verfügen;

** Sozialamtsrätin oder Sozialamtsrat (w/m/d) – Justizsozialarbeiterin oder Justiz-
sozialarbeiter im Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen - mit den Aufgaben 
gem. AV d. MJ v. 05.06.2020, Nds. Rpfl. S 222 - 4 Stellen -;

Justizamtsrätin oder Justizamtsrat (w/m/d) bei dem LSG Niedersachsen-Bremen in 
Celle. Der frei werdende Dienstposten umfasst die Sachgebietsleitung für den Sach-
haushalt und die Sachbearbeitung im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
(einschließlich Budgetierung) sowie in weiteren Justizverwaltungsangelegenheiten;
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* Amtsrätin oder Amtsrat im Justizvollzugsdienst (w/m/d) - Fachbereichsleitung 
Arbeit und Bildung der Gefangenen - bei der JVA Hannover. Erwartet werden aktuelle 
und routinierte Erfahrungen in der Wahrnehmung der Aufgaben in der Fachbereichs-
leitung des Fachbereichs Arbeit und Bildung einschließlich der Akquise von Aufträ-
gen der freien Wirtschaft, der Aufstellung und Überwachung von Betriebs- und Wirt-
schaftsplänen, der Erstellung von Investitionsplänen sowie der eigenverantwortlichen 
Preiskalkulation und Erarbeitung von Verträgen mit externen Kunden, sowie eine 
mehrjährige Tätigkeit als nebenamtliche Lehrkraft im Bereich des Arbeitswesens der 
Inhaftierten;

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) - Rechtspflegerin oder Rechtspfle-
ger - bei Gerichten im LG-Bezirk Hannover. Die Stellenausschreibung richtet sich aus 
personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und 
Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) - je 1 Stelle - bei den AG`en  
Hannover und Hildesheim (Praxisaufstieg für eine Beamtin oder einen Beamten der 
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt gem. § 34 NLVO) - Aufgabenbereich: „Heraus-
gehobene Sachbearbeitertätigkeiten in der Justizverwaltung“ -. Die Stellenausschrei-
bung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförde-
rungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) - Rechtspflegerin oder Rechtspfle-
ger mit Aufgaben gem. § 3 RPflG - bei Gerichten in dem LG-Bezirk Aurich. Die Aus-
schreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beför-
derungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Oldenburg 
(Oldb.);

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) - Eigenständige Sachbearbeitung in 
Haushaltsangelegenheiten, Beschaffungswesen und Angelegenheiten der Hausver-
waltung - bei dem LG Osnabrück. Die Ausschreibung richtet sich aus personalwirt-
schaftlichen Gründen an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber mit 
einer beschränkten Laufbahnbefähigung im Rahmen des Praxisaufstiegs nach § 34 
NLVO aus dem OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.);

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) – stellvertretende Geschäftsleite-
rin oder stellvertretender Geschäftsleiter – je 1 Stelle – bei den StA‘en Stade und 
Verden. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen 
ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem 
GenStA-Bezirk Celle;

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) – Rechtspflegerin oder Rechtspfleger 
– je 1 Stelle – bei den StA‘en Hildesheim und Lüneburg. Die Stellenausschreibung 
richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbe-
werberinnen und Beförderungsbewerber aus dem GenStA-Bezirk Celle;

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) - Rechtspflegerin oder Rechtspfleger 
– bei der StA Braunschweig. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirt-
schaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförde-
rungsbewerber aus dem GenStA-Bezirk Braunschweig;

Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) - Rechtspflegerin oder Rechtspfleger - 
1 Stelle für eine Halbtagskraft - bei der StA Göttingen. Die Stellenausschreibung 
richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbe-
werberinnen und Beförderungsbewerber aus dem GenStA-Bezirk Braunschweig;
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** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) - Sachbearbeiterin oder Sachbearbei-
ter in Justizverwaltungssachen, Rechtssachen und IRW - bei der GenStA Braun-
schweig. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen 
ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem 
GenStA-Bezirk Braunschweig;

** Justizamtfrau oder Justizamtmann (w/m/d) bei dem LSG Niedersachsen-Bremen 
in Celle. Der Dienstposten umfasst die Projektleitung der Einführung der elektroni-
schen Gerichtsakte in der Nds. Sozialgerichtsbarkeit sowie die Digitalisierungskoor-
dination im LSG Niedersachsen-Bremen. Die Stellenausschreibung richtet sich aus 
personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und 
Beförderungsbewerber der Nds. Sozialgerichtsbarkeit;

** Gerichtsamtfrau oder Gerichtsamtmann (w/m/d) - Geschäftsleiterin oder 
Geschäftsleiter, Rechtspflegerin oder Rechtspfleger - bei dem ArbG Verden. Aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen richtet sich die Ausschreibung nur an Beförderungs-
bewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem Geschäftsbereich der Nds. 
Arbeitsgerichtsbarkeit;

** Justizoberinspektorin oder Justizoberinspektor (w/m/d) – Rechtspflegerin oder 
Rechtspfleger – je 2 Stellen – bei Gerichten in den LG-Bezirken Göttingen und 
Braunschweig (ohne AG Braunschweig) sowie – je 1 Stelle – bei dem OLG Braun-
schweig und dem AG Braunschweig. Die Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 NBG müs-
sen erfüllt sein. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen 
Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber 
aus dem OLG-Bezirk Braunschweig;

Justizoberinspektorin oder Justizoberinspektor (w/m/d) - Rechtspflegerin oder 
Rechtspfleger mit Aufgaben gem. § 3 RPflG – mehrere Stellen – bei Gerichten in 
den LG-Bezirken Oldenburg (Oldb.) und Osnabrück und bei dem OLG Oldenburg 
(Oldb.). Die Ausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen aus-
schließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem  
OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.);

** Sozialoberinspektorin oder Sozialoberinspektor (w/m/d) - Justizsozialarbeiterin 
oder Justizsozialarbeiter im Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen mit den 
Aufgaben gem. AV d. MJ v. 05.06.2020, Nds. Rpfl. S 222 – mehrere Stellen –. 
Bewerbungen richten Sie bitte auf dem Dienstweg an den Leiter AJSD, Herrn Vorsit-
zenden Richter am Oberlandesgericht Teetzmann;

** Gerichtsoberinspektorin oder Gerichtsoberinspektor (w/m/d) - Geschäftsleiterin 
oder Geschäftsleiter, Rechtspflegerin oder Rechtspfleger - bei dem ArbG Wilhelms-
haven. Aus personalwirtschaftlichen Gründen richtet sich die Ausschreibung nur an 
Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem Geschäftsbereich 
der Nds. Arbeitsgerichtsbarkeit;

* Obergerichtsvollzieherin oder Obergerichtsvollzieher (w/m/d) – BesGr. A 9 mit 
Amtszulage – 2 Stellen – bei AG`en im LG-Bezirk Hildesheim. Die Stellenausschrei-
bung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförde-
rungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;
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* Obergerichtsvollzieherin oder Obergerichtsvollzieher (w/m/d) – BesGr. A 9 mit 
Amtszulage - je 1 Stelle - bei AG`en in den LG-Bezirken Aurich und Oldenburg 
(Oldb.). Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen 
ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem 
OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.);

Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) - BesGr. A 9 mit Amts-
zulage - bei dem LSG Niedersachsen-Bremen in Celle. Der frei werdende Dienst-
posten umfasst die Sachbearbeitung sowie die Aufgaben einer Geschäftsstelle in 
Personalangelegenheiten;

Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) - BesGr. A 9 mit Amtszu-
lage - bei dem SG Oldenburg (Oldb.). Die Stellenausschreibung richtet sich aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und 
Beförderungsbewerber der Nds. Sozialgerichtsbarkeit;

Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) - BesGr. A 9 mit Amtszulage 
- Dienstposten Leitung der Serviceeinheiten bei dem SG Hannover. Die Stellenaus-
schreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beför-
derungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber der Nds. Sozialgerichtsbarkeit;

** Gerichtsamtsinspektorin oder Gerichtsamtsinspektor (w/m/d) – BesGr. A 9 mit 
Amtszulage - im Geschäftsbereich der Nds. Arbeitsgerichtsbarkeit. Aus personalwirt-
schaftlichen Gründen richtet sich die Stellenausschreibung nur an Bewerberinnen 
und Bewerber aus dem Geschäftsbereich der Nds. Arbeitsgerichtsbarkeit;

* Obergerichtsvollzieherin oder Obergerichtsvollzieher (w/m/d) - je 1 Stelle - bei 
AG`en im LG-Bezirk Verden (Aller) und dem AG Hannover. Die Stellenausschreibung 
richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbe-
werberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;

** Obergerichtsvollzieherin oder Obergerichtsvollzieher (w/m/d) bei AG`en im LG-
Bezirk Aurich. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen 
Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber 
aus dem OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.);

* Obergerichtsvollzieherin oder Obergerichtsvollzieher (w/m/d) - 2 Stellen - bei 
AG`en im LG-Bezirk Osnabrück. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personal-
wirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförde-
rungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.);

** Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) - Tätigkeiten gem. Nr. 3 
bzw. 4 der AV vom 30.11.2017, Nds. Rpfl. S. 12 - bei der StA Stade. Die Stellenaus-
schreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beför-
derungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem GenStA-Bezirk Celle;

Justizamtsinspektorin oder Justizamtsinspektor (w/m/d) bei dem SG Osnabrück. 
Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen aus-
schließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber der Nds. 
Sozialgerichtsbarkeit;

** Gerichtsamtsinspektorin oder Gerichtsamtsinspektor (w/m/d) im Geschäftsbe-
reich der Nds. Arbeitsgerichtsbarkeit. Aus personalwirtschaftlichen Gründen richtet 
sich die Stellenausschreibung nur an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungs-
bewerber aus dem Geschäftsbereich der Nds. Arbeitsgerichtsbarkeit;
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** Justizhauptsekretärin oder Justizhauptsekretär (w/m/d) - je 2 Stellen - bei 
Gerichten in den LG-Bezirken Stade und Verden (Aller) sowie - je 1 Stelle - bei dem 
AG Hannover und Gerichten im LG-Bezirk Lüneburg. Die Stellenausschreibung richtet 
sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerbe-
rinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;

** Justizobersekretärin oder Justizobersekretär (w/m/d) bei Gerichten im LG-Bezirk 
Verden (Aller). Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen 
Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber 
aus dem OLG-Bezirk Celle;

* Dienstposten einer stellvertretenden Leiterin oder eines stellvertretenden Leiters 
(w/m/d) der Wachtmeisterei bei dem OLG Celle. Der Dienstposten ist nach BesGr. 
A 7 bewertet. Eine entsprechende Stelle steht derzeit nicht zur Verfügung;

* Justizobersekretärin oder Justizobersekretär (w/m/d) - nur für Beamtinnen und 
Beamte des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 - für folgenden Dienstpos-
ten: stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter der Wachtmeisterei bei 
dem AG Hildesheim. Vor der Übertragung des Amtes muss die Qualifikation nach 
§ 12 Absatz 1 S. 1 Nr. 2 NLVO entsprechend des Personalentwicklungskonzepts für 
Bedienstete des Justizwachtmeisterdienstes (Nds. Rpfl. 2010, S. 119) abgeschlossen 
werden. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen 
ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem 
OLG-Bezirk Celle;

** Justizobersekretärin oder Justizobersekretär (w/m/d) - nur für Beamtinnen und 
Beamten der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt - bei dem AG Lingen. Aus personal-
wirtschaftlichen Gründen richtet sich die Stellenausschreibung nur an Beförderungs-
bewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.);

Justizobersekretärin oder Justizobersekretär (w/m/d) - nur für Beamtinnen und 
Beamte der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt - Justizwachtmeisterdienst - bei der 
StA Braunschweig für folgenden Dienstposten: Hausmeisterin oder Hausmeister mit 
Zuständigkeit für Liegenschaften mit mindestens 200 Beschäftigten. Die Stellen-
ausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an 
Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus dem GenStA-Bezirk 
Braunschweig;

* Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster Justizhauptwachtmeister (w/m/d) bei 
Gerichten im LG-Bezirk Lüneburg. Die Stellenausschreibung richtet sich aus per-
sonalwirtschaftlichen Gründen ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und 
Beförderungsbewerber aus dem OLG-Bezirk Celle;

* Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster Justizhauptwachtmeister (w/m/d) 
- 2 Stellen - bei dem SG Hannover sowie - je 1 Stelle - bei den SG`en Aurich und 
Hildesheim. Die Stellenausschreibung richtet sich aus personalwirtschaftlichen Grün-
den ausschließlich an Beförderungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber aus 
der Nds. Sozialgerichtsbarkeit.

Folgende Stellenausschreibung wird zurückgenommen:

Die folgende in der Niedersächsischen Rechtspflege Nr. 6 vom 15.06.2022 erfolgte 
Stellenausschreibung wird zurückgenommen:

Staatsanwältin oder Staatsanwalt (w/m/d) bei der StA Stade.
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III. Personalbedarf bei dem Zentralen IT-Betrieb Niedersächsische Justiz 
(ZIB)

Im Zentralen IT-Betrieb Niedersächsische Justiz (ZIB) ist der Dienstposten der stell-
vertretenden IT-Betriebsleitung (w/m/d) zu besetzen.

Die stellvertretende IT-Betriebsleitung untersteht der Fachaufsicht der IT-Betriebs-
leitung und versieht ständige Leitungsaufgaben nach besonderer Zuweisung. Zu den 
Aufgaben gehören insbesondere 

 – die Leitung und Koordination des gesamten IT-Betriebs mit seinen vier 
Abteilungen,

 – die Ausübung der Fach- und Dienstaufsicht über die Bediensteten des ZIB, soweit 
die Kompetenzen der Leitung übertragen sind,

 – die zentrale Wahrnehmung der Außenkommunikation zum Niedersächsischen Jus-
tizministerium, zu den Mittelbehörden und dem Geschäftsbereich, zu dem  
IT-Sicherheitsbeauftragten und Externen,

 – die Umsetzung von IT-Projekten im IT-Betrieb und des Programms eJuNi,
 – die Fortentwicklung der IT-Betriebsorganisation in organisatorischer und prozes-

sualer Hinsicht und
 – die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den Service-Level-Management- 

und den Change-Management-Prozess.

Die stellvertretende IT-Betriebsleitung muss hervorragende Organisations- und 
Kommunikationsfähigkeiten, ausgeprägte Führungserfahrung und ausgezeichnete 
Führungskompetenz besitzen sowie Strategien zur Erreichung der gesetzten Ziele 
entwickeln können. Sie verfügt über das notwendige Durchsetzungsvermögen zur 
Realisierung einer starken Prozess- und Dienstleistungsorientierung des gesamten 
Zentralen IT-Betriebs.

Neben einem repräsentativen und sicheren Auftreten werden ein ausgeprägtes Ver-
handlungsgeschick sowie hohe Flexibilität und Mobilität erwartet.

Gefordert werden wirtschaftliches und eigenverantwortliches Denken und Handeln 
und die ständige Bereitschaft zum Lernen und zur beruflichen Weiterentwicklung. 

Die stellvertretende IT-Betriebsleitung sollte über ein erhebliches Maß an Erfahrung 
in der allgemeinen Justizverwaltung sowie über Praxiserfahrungen aus dem Bereich 
der Rechtsprechung verfügen. Sie sollte ebenfalls über umfassende Kenntnisse der 
IT, insbesondere der IT-Landschaft sowohl in der Niedersächsischen Landesverwal-
tung als auch in der Niedersächsischen Justiz verfügen. 

Dienstsitz ist das Oberlandesgericht Celle.

Der Dienstposten soll im Amt R 2 mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter aus 
dem richterlichen oder staatsanwaltschaftlichen Dienst besetzt werden. Eine entspre-
chende Stelle steht zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte auf dem Dienstweg an das Oberlandesgericht Celle, 
Schloßplatz 2, 29221 Celle.
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IV. Personalbedarf bei der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege

Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege in Hildesheim sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter (w/m/d) für 
Angelegenheiten der Verwaltung und des Prüfungsamts (bis BesGr. A 11).

Die Sachbearbeiterin /der Sachbearbeiter bearbeitet die Vorgänge im Prüfungsamt 
und Teilbereiche der Verwaltung der Hochschule. Dabei sind schwerpunktmäßig fol-
gende Aufgaben wahrzunehmen:

Personalangelegenheiten:

 – Bearbeitung der Angelegenheiten der Richterinnen und Richter sowie der Beamtin-
nen und Beamten, insbesondere Abordnung, Versetzung, Ruhestand, Nebentätig-
keiten, Dienstunfall u.ä.

 – Vorbereitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personal nach Absprache 
mit dem Rektor 

Internes Rechnungswesen: 

 – Kosten- und Leistungsrechnung 
 – Controlling

Prüfungsamt:

 – Bearbeitung sämtlicher Grundsatzangelegenheiten des Prüfungsamts
 – Organisation der mündlichen und schriftlichen Prüfungen inkl. der 

Notenfestsetzung
 – Fertigung von Prüfungsentscheidungen
 – Berechnung und Anweisung von Prüferentschädigungen
 – Erstellung der Länderabrechnungen zu Prüfungskosten

Voraussetzung für die Wahrnehmung des Dienstpostens ist die Befähigung für eine 
Laufbahn der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt sowie ein Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss (Rechtspflege, öffentliche Verwaltung).

Erwartet wird zudem die Fähigkeit, sich schnell und eigenständig in neue Aufga-
bengebiete einzuarbeiten. Verwaltungserfahrung ist wünschenswert. Der sichere 
Umgang mit den aktuellen MS-Office-Programmen (Word, Excel, Outlook) wird 
vorausgesetzt.

Es besteht eine Unterrepräsentanz von Männern. Qualifizierte Männer werden aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Bewerberinnen und Bewerber mit Migra-
tionshintergrund sind erwünscht und willkommen. 

Die Stelle ist bedingt teilzeitgeeignet. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewer-
ber werden bei sonst gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Anfragen richten Sie bitte an den Rektor und Leiter des Prüfungsamts Prof. Dr. 
Schöpflin (Tel.: 05121 17910-21, E-Mail: FHHI-Rektor@justiz.niedersachsen.de).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 16.09.2022 auf dem 
Dienstweg erbeten an den 

Rektor der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege, 
Godehardsplatz 6, 31134 Hildesheim. 

Onlinebewerbungen sind als PDF-Datei an das Postfach 
FHHI-Bewerbungen@justiz.niedersachsen.de zu senden.

mailto:FHHI-Rektor%40justiz.niedersachsen.de?subject=
mailto:FHHI-Bewerbungen%40justiz.niedersachsen.de?subject=
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Bei Bewerberinnen bzw. Bewerbern aus dem öffentlichen Dienst wird um eine 
schriftliche Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte gebeten.

Weitere Informationen zur Hochschule finden Sie unter 
www.hr-nord.niedersachsen.de.

V. Personalbedarf bei der Jugendarrestanstalt Verden

In der Jugendarrestanstalt Verden mit den Abteilungen 
Emden, Göttingen, Neustadt und Nienburg ist zum 01.11.2022 der Dienstposten der 

Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters (w/m/d)

zu besetzen.

Die Ausschreibung richtet sich an eine Jugendrichterin oder einen Jugendrichter am 
Sitz der Anstalt sowie an Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 2. Ein-
stiegsamt mit Erfahrungen in der Anstaltsleitung im Justizvollzug, die erzieherisch 
befähigt sowie in der Jugenderziehung erfahren sein sollen.

Der Dienstposten ist mit der Besoldungsgruppe A 16 NBesO bewertet.

Um das Vollzugsziel und die Gestaltungsgrundsätze des Niedersächsischen Jugendar-
restvollzugsgesetzes (NJAVollzG) umzusetzen, müssen Bewerberinnen und Bewerber 
über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Belastungsfähigkeit, Kommunikations- 
und Kooperationsfähigkeit sowie über Strategiebildungs- und Umsetzungskompetenz 
verfügen.

Der Dienstposten ist nicht teilzeitgeeignet.

Für weitere Fragen steht Herr Mertin, Tel. 0511 120-5201, gerne zur Verfügung.

VI. Bestellung von Ausbildungsbetreuerinnen und Ausbildungsbetreuern 
für die Ausbildung für den allgemeinen Justizdienst in der Laufbahn der 
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt der Fachrichtung Justiz

Für den OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.) ist zum 1. Februar 2023 für die Dauer von 
vier Jahren eine Ausbildungsbetreuerin oder ein Ausbildungsbetreuer (w/m/d) für die 
Ausbildung für den allgemeinen Justizdienst in der Laufbahn der Laufbahngruppe 1, 
2. Einstiegsamt der Fachrichtung Justiz zu bestellen.

Die Aufgaben sollten von einer Beamtin / einem Beamten des ehemaligen mittleren 
Justizdienstes oder einer / einem Tarifbeschäftigten aus dem o. g. Bezirk wahrge-
nommen werden. Die Ausbildungsbetreuerin bzw. der Ausbildungsbetreuer ist ange-
messen für ihre / seine Tätigkeit freizustellen.

Voraussetzung ist eine persönliche und fachliche Eignung als Ausbilderin oder Aus-
bilder, eine mehrjährige Berufserfahrung und das Vertrautsein mit der Ausbildung in 
der mittleren Beschäftigungsebene.

Zu den Aufgaben gehören insbesondere:

 – die Beratung der Anwärterinnen und Anwärter in allen Belangen der Ausbildung,
 – die Beratung in den Ausbildungsgerichten und Staatsanwaltschaften sowie
 – die Begleitung der Durchführung der Ausbildung.

Bewerbungen sind an das OLG Oldenburg (Oldb.) zu richten.

http://www.hr-nord.niedersachsen.de
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VII. Ausbildungsstellen

a) ** Mehrere Stellen - ggf. auch im Wege des Regelaufstiegs gem. § 33 NLVO - 
für die am 01.10.2023 beginnende Ausbildung von Anwärterinnen und Anwärtern 
(w/m/d) für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt der Fachrichtung Justiz (Rechts-
pflegerin bzw. Rechtspfleger). Bewerbungen sind an die Oberlandesgerichte Braun-
schweig, Celle und Oldenburg (Oldb.) zu richten. Das Auswahlverfahren für den 
Geschäftsbereich des Nds. Oberverwaltungsgerichts und für den Geschäftsbereich 
des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen erfolgt über das OLG Celle. Bewer-
bungen richten Sie bitte direkt an das OLG Celle.

Eine Übernahme der Anwärterinnen und Anwärter im Anschluss an die Ausbildung 
kann nicht gewährleistet werden;

b) ** Mehrere Stellen für die am 01.09.2023 beginnende Ausbildung von Anwärte-
rinnen und Anwärtern (w/m/d) der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt der Fachrich-
tung Justiz (Justizfachwirtin bzw. Justizfachwirt). Der frühere „Laufbahnaufstieg“ aus 
dem Justizwachtmeisterdienst ist weiterhin möglich (§§ 15 Abs. 1, 20 Abs. 2 NLVO). 
Voraussetzung ist jedoch das Durchlaufen der regulären Ausbildung für Justizfach-
wirtinnen und Justizfachwirte. Bewerbungen sind an die Oberlandesgerichte Braun-
schweig, Celle und Oldenburg (Oldb.) zu richten. Das Auswahlverfahren für das Nds. 
Finanzgericht, für den Geschäftsbereich des Nds. Oberverwaltungsgerichts und für 
den Geschäftsbereich des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen erfolgt über 
das OLG Celle. Bewerbungen richten Sie bitte direkt an das OLG Celle;

Eine Übernahme der Anwärterinnen und Anwärter im Anschluss an die Ausbildung 
kann nicht gewährleistet werden.

VIII. Ausbildung im Amtsanwaltsdienst

a) 1 Stelle für die am 01.01.2023 beginnende zusätzliche Ausbildung von Rechts-
pflegerinnen und Rechtspflegern (w/m/d) für den Amtsanwaltsdienst im Geschäfts-
bereich der GenStA Braunschweig;

b) 2 Stellen für die am 01.01.2023 beginnende zusätzliche Ausbildung von Rechts-
pflegerinnen und Rechtspflegern (w/m/d) für den Amtsanwaltsdienst im Geschäfts-
bereich der GenStA Celle;

c) 1 Stelle für die am 01.01.2023 beginnende zusätzliche Ausbildung von Rechts-
pflegerinnen oder Rechtspflegern (w/m/d) für den Amtsanwaltsdienst im Geschäfts-
bereich der GenStA Oldenburg (Oldb.).

IX. Ausbildung im Gerichtsvollzieherdienst

* 1 Stelle im OLG-Bezirk Braunschweig für die zum 01.06.2023 bzw. 01.12.2023 
beginnende Ausbildung im Gerichtsvollzieherdienst (w/m/d). Zur Ausbildung im Vor-
bereitungsdienst zum 01.06.2023 (bei Anrechnungsmöglichkeiten zum 01.12.2023) 
kann zugelassen werden, wer eine dem Gerichtsvollzieherdienst förderliche abge-
schlossene Berufsausbildung, insbesondere im kaufmännischen oder juristischen 
Bereich, absolviert, sich drei Jahre in einem dem Gerichtsvollzieherdienst förderli-
chen Beruf bewährt und (im Grundsatz) das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
Zur Ausbildung für den besonderen Aufgabenbereich des Gerichtsvollzieherdienstes 
zum 01.12.2023 können Beamtinnen und Beamte zugelassen werden, die bereits 
die Befähigung der Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung Justiz (zweites Einstiegsamt) 
besitzen und ihre Probezeit erfolgreich abgeleistet haben;



242

Nds. Rpfl. 8/2022

Mehrere Stellen im OLG-Bezirk Oldenburg (Oldb.) für die zum 01.06.2023 bzw. 
01.12.2023 beginnende Ausbildung im Gerichtsvollzieherdienst (w/m/d). Zur Aus-
bildung im Vorbereitungsdienst zum 01.06.2023 kann zugelassen werden, wer eine 
dem Gerichtsvollzieherdienst förderliche Berufsausbildung, insbesondere im juris-
tischen oder kaufmännischen Bereich, absolviert und sich mindestens drei Jahre in 
einem dem Gerichtsvollzieherdienst förderlichen Beruf bewährt hat. Zur Ausbildung 
für den besonderen Aufgabenbereich des Gerichtsvollzieherdienstes zum 01.12.2023 
können Beamtinnen und Beamte zugelassen werden, die bereits die Befähigung der 
Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung Justiz (zweites Einstiegsamt) besitzen und ihre 
Probezeit erfolgreich abgeleistet haben.  
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Bekanntmachungen

Verlust eines Dienstausweises

Der Dienstausweis des Landes Niedersachsen des Staatsanwalts Yashar Gohari, 
Staatsanwaltschaft Hannover, mit der Nummer 029975 IT Nds. (gültig bis: 
30.06.2029) wird für ungültig erklärt.“

Der Dienstausweis des Landes Niedersachsen des Vorsitzenden Richters am Land-
gericht Karrasch mit der Nummer 016811 IT Nds. (gültig bis: 30.06.2026) wird für 
ungültig erklärt.

Übersicht über die Geschäftstätigkeit der Notarinnen und Notare 
im Land Niedersachsen für das Jahr 2021 
(mit Vergleichszahlen für das Jahr 2020)

Bek. d. MJ v. 11. 7. 2022 (3832 – 201. 1)

– Nds. Rpfl. S. 243 –

2021 (2020)

Unterschriftsbeglaubigungen

 mit Entwurf  133.874  (132.234)

 ohne Entwurf  194.376  (188.557)

Verfügungen von Todes wegen  28.755  (30.155)

Vermittlung von Auseinandersetzungen  93  (56)

Sonstige Beurkundungen  376.349  (381.761)

Wechsel- und Scheckproteste  0  (1)
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Allgemeine Verfügungen

Annahme kartengestützter Einzahlungen in den Gerichtszahlstellen
AV d. MJ v. 7. 7. 2022 (5200 – 104.38)

- Nds. Rpfl. S. 244 -

VORIS 35200

– Im Einvernehmen mit dem MF –

Die jeweilige Behördenleitung des Amtsgerichts kann zulassen, dass die Gerichts-
zahlstelle Einzahlungen mittels Kartenzahlverfahren annehmen darf. Hierzu wird Fol-
gendes bestimmt:

1. Kartenzahlverfahren
Es dürfen nur Kartenzahlverfahren verwendet werden, bei denen der Eingang 

der Zahlung innerhalb des Zahlungsvorgangs (in der Regel mittels Online-Abfrage 
beim Dienstleister) sichergestellt wird1. 

2. Beschaffung des Kartenterminals

2.1 Für die Beschaffung des Kartenterminals hat die jeweilige Behördenleitung 
einen Beschaffungsauftrag an IT.N zu richten. 

2.2 1Es dürfen mobile oder stationäre Kartenterminals verwendet werden, die über 
eine Funktion zum Belegausdruck verfügen. 2Der Internetanschluss muss außerhalb 
des Justizdatennetzes hergestellt werden. 

2.3 1Die Ausgaben für den Betrieb des Kartenterminals sind von der jeweili-
gen Behörde zu tragen. 2Zusätzliche Haushaltsmittel werden nicht zur Verfügung 
gestellt.

2.4  1Die Behördenleitung hat die erstmalige Inbetriebnahme eines Kartentermi-
nals auf dem Dienstweg dem MJ anzuzeigen. 2Das MJ unterrichtet das MF über die 
Inbetriebnahme.

3. Zulässigkeit der Verwendung
Kartengestützte Einzahlungen dürfen angenommen werden für: 

3.1 Kostenforderungen in Verfahren vor den ordentlichen Gerichten, in Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Justizverwaltungsangelegenheiten,

3.2  Geldhinterlegungen nach den Vorschriften des NHintG mit Ausnahme von 
Sicherheitsleistungen nach § 116 StPO, 

3.3 Einzahlungen von Geldstrafen und anderen Geldbeträgen i. S. des § 1 Abs. 1 
Einforderungs- und Beitreibungsanordnung sowie von Geldbeträgen als Auflagen in 
Straf- und Ermittlungsverfahren,

3.4 Sicherheitsleistungen gemäß §§ 127a, 132 StPO und

3.5 Vorauszahlungen bei der Wertvorgabe von Gerichtskostenstemplern.

1  z. B. Girocard mit PIN-Eingabe oder NFC-Chip, Maestro/VPay oder Kreditkarte (VISA, MasterCard).
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4. Ablauf des Zahlungsvorgangs

4.1 1Die Zahlstelle erfasst den zu entrichtenden Betrag und zusätzlich bei Einzah-
lungen auf Sollstellungen im HVS das Kassenzeichen der Annahmeanordnung über 
die Tastatur des Terminals. 2Anschließend hat die Einzahlerin oder der Einzahler die 
Karte in die entsprechende Vorrichtung des Terminals einzuschieben und die Persön-
liche Identifikationsnummer (PIN) einzugeben. 3Bei Zahlung mittels Kreditkarte ist 
die PIN nur einzugeben, wenn eine entsprechende Abfrage aus dem Kartenterminal 
erfolgt. 4Im Fall der Nutzung eines kontaktlosen Bezahlverfahrens ist die physische 
oder digitale Bezahlkarte im Abstand von wenigen Zentimetern vor das Terminal zu 
halten. 

4.2 Bei Zahlung mittels Kreditkarte ist außerdem Folgendes zu beachten:

4.2.1 1Die Zahlstelle hat vor Annahme der Kartenzahlung zu prüfen, ob die Perso-
nalien auf der Karte mit den Ausweispapieren (z.B. Personalausweis oder Führer-
schein) der Karteninhaberin oder des Karteninhabers übereinstimmen, soweit diese 
oder dieser nicht von Person bekannt ist. 2Bei Unstimmigkeiten ist die Karte zurück-
zuweisen. 3Außerdem ist das Verfalldatum der Kreditkarte zu überprüfen. 4Abgelau-
fene Kreditkarten dürfen nicht angenommen werden.

4.2.2 1Wenn keine Eingabe der PIN erforderlich ist, legt die Zahlstelle außerdem der 
Einzahlerin oder dem Einzahler den aus dem Terminal ausgedruckten Zahlungsbe-
leg zur Unterschrift vor. 2Anschließend kontrolliert die Zahlstelle, ob die Unterschrift 
mit der Unterschrift auf dem Unterschriftsfeld auf der Rückseite der Karte überein-
stimmt. 3Bei Unstimmigkeiten ist die Annahme der kartengestützten Einzahlung 
abzulehnen.

5. Erteilung von Quittung und Zahlungsanzeige

5.1 Quittung
1Nach Beendigung des Zahlungsvorgangs ist ein zweifacher Belegausdruck vor-

zunehmen, welcher folgende Angaben enthält:

 – Bezeichnung der Zahlstelle,

 – Nummer des Terminals,

 – Belegnummer des Terminals,

 – Datum und Uhrzeit der Zahlung,

 – HVS-Kassenzeichen (nur bei Einzahlung auf Sollstellung),

 – Zahlungsverfahren,

 – Betrag,

 – auf der Karte gespeicherte Bankverbindung oder bei Kreditkarte die Karten-
nummer und

 – Zahlungsstatus (z.B. Zahlung erfolgt).
2Die Zahlstelle notiert auf den Belegen jeweils den Grund der Einzahlung. 3Die 
Einzahlerin oder der Einzahler erhält einen von der Zahlstelle mit Namenszei-
chen versehenen Belegausdruck als Einzahlungsquittung. 4Die Behandlung des 
zweiten Belegausdrucks richtet sich nach Nummer 7. 5Bei Belegen, die durch 
die Einzahlerin oder den Einzahler unterschrieben wurden (Zahlungsart Kredit-
karte), verbleibt der Beleg mit der Originalunterschrift in der Zahlstelle.
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5.2 Zahlungsanzeige

5.2.1 Bei Einzahlungen auf im HVS zum Soll gestellte Forderungen wird die Zah-
lungsanzeige bei systemseitiger Anforderung durch die Feststellerin oder den Fest-
steller automatisch mit der Buchung im HVS erzeugt (vgl. Nummer 7).

5.2.2 1Bei Einzahlungen zum Nicht-Soll wird die Zahlungsanzeige automatisch nach 
Vornahme der manuellen Ist-Buchung zum Nicht-Soll im HVS erzeugt (vgl. Nummer 
7). 2Anstelle der Zahlungsanzeige können auch Abdrucke von Gerichtskostenstemp-
lern erteilt werden. 3In diesem Fall ist ein zusätzlicher, dritter Beleg aus dem Ter-
minal auszudrucken, der als Anlage zur Nachweisung über die mit Gerichtskosten-
stemplern entrichteten Beträge zu nehmen ist.

6. Kassenschnitt am Kartenterminal
1Die Zahlstelle führt täglich, sofern am Tag kartengestützte Einzahlungen vor-

genommen wurden, nach Einzahlungsschluss einen Kassenschnitt am Terminal 
durch. 2Hierdurch werden die tagsüber aufgelaufenen Buchungen pro Kartenzahlver-
fahren (Zahlungsart) zusammengefasst und der Einzug der kartengestützten Einzah-
lungen automatisiert durch den Dienstleister (vgl. Nummer 8) veranlasst. 3Über das 
Ergebnis des Kassenschnitts erhält die Zahlstelle einen Beleg aus dem Terminal. 

7. Buchungen der Gerichtszahlstelle im HVS

7.1 1Einzahlungen auf im HVS zum Soll gestellte Forderungen sind von der Zahl-
stelle als manuelle Ist-Buchung zum jeweiligen Kassenzeichen der Sollstellung zu 
buchen. 2Die Vornahme der Buchung ist auf dem Doppel des Belegausdrucks zu 
vermerken.

7.2 1Soweit für kartengestützte Einzahlungen Abdrucke von Gerichtskostenstemp-
lern erteilt worden sind, wird der mit den Abdrucken entrichtete Betrag im HVS als 
Gesamtsumme mit der Tagessumme der übrigen Einzahlungen für Gerichtskosten-
stemplerabdrucke zum Nicht-Soll gebucht. 2Die kartengestützten Einzahlungen sind 
in der Nachweisung über die mit Gerichtskostenstemplern entrichteten Beträge zum 
„Endbestand – Bargeld“ dazuzurechnen.  

7.3 1Einzahlungen zum Nicht-Soll, für die keine Abdrucke von Gerichtskosten-
stemplern erteilt worden sind, sind im HVS als „Nicht – Soll – Einzahlung“ zu 
buchen. 2Die Vornahme der Buchung ist auf dem Doppel des Belegausdrucks zu 
vermerken.

7.4 1Die Zahlstelle bucht anhand des Kassenschnitts die jeweiligen Tagesumsätze 
pro Zahlungsart auf das allgemeine Vorschusskonto des jeweiligen Amtsgerichts. 
2Die Kassenzeichen der Vorschussbuchungen sind auf dem Beleg über den Kassen-
schnitt zu notieren.

7.5 Der Beleg über den Kassenschnitt und die Belege über die kartengestützten 
Einzahlungen sind an die für die Aufklärung von Verwahrungen und Vorschüssen 
zuständige Stelle weiterzuleiten.

8. Gutschrift der kartengestützten Einzahlungen 
1Der Dienstleister sorgt nach Durchführung des Kassenschnitts dafür, dass die 

kartengestützten Einzahlungen von der zahlungspflichtigen Person eingezogen wer-
den und überweist diese auf das dienststellenbezogene 106er-Konto bei der Nord/LB 
des jeweiligen Amtsgerichts. 2Im HVS wird die Gutschrift als Verwahrung gebucht. 
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9. Abrechnung der kartengestützten Einzahlungen

9.1 Überwachung des Zahlungseingangs 

9.1.1 1Die für die Aufklärung von Verwahrungen und Vorschüssen zuständige Stelle 
hat die vom Dienstleister veranlassten Gutschriften mit den Vorschussbuchungen 
(vgl. Nummer 7.4) abzustimmen. 2Dabei auftretende Differenzen sind umgehend 
zu klären. 3Sofern keine Differenzen festgestellt werden, ist der Vorschuss mit der 
Verwahrung zu verrechnen. 4Hierzu ist vom Vorschuss eine Rückforderung mit dem 
Mahnschlüssel 63 (keine Mahnung aber Rückstandsanzeige Justiz) zu erstellen. 
5Nach dem Ausführen und Journalisieren der Rückforderung ist die Verwahrung auf 
das Kassenzeichen der Rückforderung umzubuchen. 

9.1.2 1Je nach Vertragsgestaltung werden die Kreditkartengebühren vom Kredit-
kartenunternehmen entweder in Form eines Disagios bei der Gutschrift von Kredit-
kartenumsätzen einbehalten oder gesondert per Lastschrift eingezogen. 2Im Fall der 
Einbehaltung eines Disagios ist die Rückforderung vom Vorschuss nur in Höhe des 
Gutschriftbetrags (= Summe der Kreditkartenumsätze abzüglich des Disagios) zu 
erstellen. 3Zur Aufklärung des Restbetrages des Vorschusses (Disagiobetrag) ist eine 
Auszahlungsanordnung mit dem Zahlungsverfahren MAN (= Manuelle Bearbeitung) 
zulasten des Titels 547 10 zu erteilen. 4Nach Journalisierung der Auszahlungsanord-
nung ist der Vorschuss zum Kassenzeichen der Auszahlungsanordnung umzubuchen.

9.3  Kostenabrechnung

9.2.1 1Über die Höhe der Kosten (z. B. Autorisierungsentgelte, Transaktionskosten 
und Kreditkartengebühren) erhalten die Amtsgerichte eine Zahlungsaufstellung vom 
Dienstleister. 2Die Zahlungsaufstellung ist unverzüglich zu prüfen. 3Ggf. sind unbe-
rechtigte Zahlungsposten zu beanstanden.  

9.2.2 1Die Kosten sind zulasten des Titels 547 10 zu buchen, soweit sie nicht vom 
Kreditkartenumsatz als Disagio einbehalten wurden und bereits eine Buchung nach 
Nummer 9.1.2 erfolgt ist. 2Sie werden vom Dienstleister per Lastschrift eingezogen. 
3Die Bestimmungen des MF bezüglich des Lastschriftverfahrens für Auszahlungen1 
sind zu beachten. 

9.3 Verwaltung der Belege
1Für die Abrechnung der kartengestützten Einzahlungen sind Sammelakten zu 

führen. 2Die Belege über den Kassenschnitt einschließlich der Zahlungsbelege über 
die kartengestützten Einzahlungen sind zu den Sammelakten zu nehmen. 3Die ein-
zelnen Bearbeitungsschritte im Rahmen der Abrechnung sind in der Sammelakte zu 
dokumentieren. 4Die Zahlungsanzeige der Verwahrung ist als Beleg für die Gutschrift 
über den Zahlungseingang zur Sammelakte zu nehmen. 

1  zurzeit RdErl. d. MF v. 1. 7. 2017 (Nds. MBl. S. 825).
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10. Prüfung
1Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist im Rahmen der Zahlstellenprüfungen 

zu überwachen. 2Die Prüfung hat sich auch auf die Aufgaben nach Nummer 9 zu er-
strecken, die nicht von der Zahlstelle wahrgenommen werden. 

11. Inkrafttreten
Diese AV tritt am 1. 9. 2022 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2027 außer 

Kraft. 
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Neufassung der Anordnung über 
Mitteilungen in Strafsachen 

(MiStra)

AV des MJ v. 30. 6. 2022 (1431 - 402.198)

- Nds. Rpfl. S. 249 -

VORIS 31640

AV des MJ v. 4. 4. 2019 - Nds. Rpfl. 2019, S. 148

Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz haben die 
nachstehende Neufassung der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen verein-
bart. Ich setze sie mit Wirkung vom 1. 8. 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die AV vom 
4. 4. 2019 (Nds. Rpfl. 2019, S. 148) außer Kraft. Die AV vom 23. 6. 2022 – mit wel-
cher die Neufassung der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen zunächst zum 
1. 8. 2022 in Kraft gesetzt wurde – tritt außer Kraft, da ihr nicht die redaktionel-
len Endfassungen der Neufassung der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
zugrunde lag.

Anordnung 
über 

Mitteilungen in Strafsachen 
(MiStra) 

in der ab dem 1. August 2022 
geltenden Fassung 
vom 10. Mai 2022

Inhaltsübersicht

MiStra 
Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften

Nr. 1: Grundsatz

Nr. 2: Einschränkung vorgeschriebener Mitteilungspflichten

Nr. 3: Auskunft an die und Unterrichtung der Betroffenen

Nr. 4: Mitteilungspflichtige Stellen und dort funktional zuständige Personen

Nr. 5: Kenntlichmachung der Mitteilungspflicht auf den Akten, Dokumentation der 
Mitteilung

Nr. 6: Inhalt und Zeitpunkt der Mitteilungen

Nr. 7: Folgemitteilungen, Antrag auf gerichtliche Entscheidung

Nr. 8: Mitteilungen bei Tateinheit

Nr. 9: Form der Mitteilungen

Nr. 10: Mitteilungsweg

Zweiter Teil 
Die einzelnen Mitteilungspflichten 

1. Abschnitt 
Allgemeine Mitteilungspflichten
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Nr. 11: Mitteilungen an die Polizei

Nr. 12: Mitteilungen zum Wählerverzeichnis

Nr. 13: Bewährungs- und Führungsaufsichtsfälle

Nr. 14: Ermittlungen über einen Todesfall

2. Abschnitt 
Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht 

oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen
Nr. 15: Strafsachen gegen Personen in einem Beamten- oder Richterverhältnis

Nr. 16: Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitnehmer- oder sonstigen Be-
schäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst

Nr. 17: Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter

Nr. 18: Strafsachen gegen Versorgungsberechtigte, Alters- und Hinterbliebenengeld-
berechtigte

Nr. 19: Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten 

Nr. 20: Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand, frühere Berufs-
soldatinnen und Berufssoldaten und frühere Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit

Nr. 21: Strafsachen gegen Zivildienstleistende

Nr. 22: Strafsachen gegen Geistliche und Beamtinnen und Beamte öffentlich-rechtli-
cher Religionsgesellschaften

Nr. 23: Strafsachen gegen Notarinnen, Notare und Angehörige der rechtsberatenden 
Berufe

Nr. 24: Strafsachen gegen Angehörige bestimmter Berufe des Wirtschaftslebens und 
Sachverständige

Nr. 25: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Ge-
schäftsleiter von Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Insti-
tuten sowie gegen Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an 
Instituten oder deren gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter oder in den 
Fällen des § 60a KWG auch deren persönlich haftende Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter sowie Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane

Nr. 25a: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und 
Geschäftsleiter oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder 
persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter von Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen und sonstige an Wertpapierdienstleistungsge-
schäften beteiligte Personen

Nr. 25b: Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, Mitglieder der 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Versicherungsunternehmen oder 
Pensionsfonds sowie gegen Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteili-
gungen an Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds oder deren ge-
setzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Gesellschaf-
terinnen und Gesellschafter
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Nr. 25c: Strafsachen gegen bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Ge-
schäftsleiterinnen und Geschäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgane von Verwaltungsgesellschaften, extern verwalteten Invest-
mentgesellschaften oder Verwahrstellen oder deren jeweilige gesetzliche 
Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter

Nr. 26: Strafsachen gegen Angehörige der Heil- und Gesundheitsfachberufe

Nr. 27: Strafsachen gegen an Schulen, Hochschulen, Kinderheimen, Kindertages-
stätten und vergleichbaren Einrichtungen tätigen Personen

Nr. 28: Strafsachen gegen Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in 
Alten- und Pflegeeinrichtungen, betreuten Wohnformen, ambulanten Pfle-
gediensten und Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen 
oder Gruppen, die den Werkstätten angegliedert sind, sowie Tagesförderstät-
ten, Leistungserbringern der Eingliederungshilfe sowie erlaubnispflichtigen 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Nr. 29: Sonstige Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats- Standesauf-
sicht oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen

3. Abschnitt 
Sonstige Mitteilungen wegen der 

persönlichen Verhältnisse der Betroffenen
Nr. 30: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Titeln, Orden und Ehren-

zeichen

Nr. 31: Mitteilungen an das Betreuungsgericht und an das Familiengericht

Nr. 32: Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe in Strafsachen gegen Jugendliche 
und Heranwachsende

Nr. 33: Mitteilungen an die Schule in Strafsachen gegen Jugendliche und Heran-
wachsende

Nr. 34: Mitteilungen an andere Prozessbeteiligte in Strafsachen gegen Jugendliche

Nr. 35: Mitteilungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr. 36: Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer waffenrechtlichen oder 
sprengstoffrechtlichen Berechtigung sowie über sonstige nach dem WaffG 
oder SprengG berechtigte Personen

Nr. 36a: Sonstige Mitteilungen aus waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen 
Gründen

Nr. 37: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen 
Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben

Nr. 37a: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Fischereischeinen und Per-
sonen, die einen Antrag auf Erteilung eines Fischereischeins gestellt haben

Nr. 38: Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer luftrechtlichen Erlaubnis 
oder Genehmigung sowie über sonstige nach dem Luftverkehrsgesetz oder 
nach dem Luftsicherheitsgesetz berechtigte Personen

Nr. 39: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen und 
gegen Gewerbetreibende, Verkehrsleiter im Sinne von Art. 4 der VO 
1071/2009 sowie Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter der Schienenbahnen 
des öffentlichen Personenverkehrs, der Seilbahnen, der Eisenbahnen und der 
Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr
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Nr. 40: Strafsachen gegen mit Atomanlagen und Kernbrennstoffen oder sonstigen 
radioaktiven Stoffen verantwortlich befasste Personen

Nr. 41: Strafsachen gegen Angehörige ausländischer Konsulate

Nr. 42: Mitteilungen über Ausländerinnen und Ausländer

Nr. 42a: Mitteilungen über Asylsuchende

Nr. 43: Strafsachen gegen Gefangene und Untergebrachte

4. Abschnitt 
Mitteilungen wegen der Art des verletzten Strafgesetzes

Nr. 44: Betriebsunfälle

Nr. 45: Fahrerlaubnissachen

Nr. 46: Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesund-
heit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr. 47: Straftaten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Nr. 48: Mitteilungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 

Nr. 49: Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder das 
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

Nr. 50: Betäubungsmittelsachen

Nr. 51: Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt

Nr. 52: Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz

Nr. 53: Mitteilungen wegen Verstoßes gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Nr. 54: Straftaten nach dem Kulturschutzgesetz

Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
(MiStra) 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

1 
Grundsatz

(1) In Strafsachen sind Gerichte und Staatsanwaltschaften nach der gesetzlichen 
Regelung im Zweiten Abschnitt des EGGVG (§§ 12 ff.) zur Mitteilung personenbezo-
gener Daten von Amts wegen an öffentliche Stellen für andere Zwecke als die des 
Strafverfahrens, für die die Daten erhoben worden sind, befugt. Verpflichtet sind sie 
zu Mitteilungen nur, wenn dies im Folgenden angeordnet oder in besonderen Vor-
schriften bestimmt ist.

(2) Wichtige in besonderen Vorschriften enthaltene Mitteilungspflichten werden in 
dieser Verwaltungsvorschrift neben den erst durch diese Verwaltungsvorschrift ange-
ordneten Mitteilungspflichten wiedergegeben. Auf weitere besondere Vorschriften 
(Mitteilungspflichten und -befugnisse) wird im Anhang hingewiesen.

(3) Darüber hinaus ist im Einzelfall eine Mitteilung auch dann zu machen, wenn 
sie weder in einer besonderen Vorschrift noch im Folgenden vorgeschrieben, jedoch 
rechtlich zulässig und wegen eines besonderen öffentlichen Interesses unerlässlich 
ist, etwa in Fällen des § 17 EGGVG. Die Entscheidung treffen Richterinnen oder Rich-
ter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte.
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(4) Diese Verwaltungsvorschrift gilt nicht für Mitteilungen für Zwecke des Verfah-
rens, in dem die Daten erhoben worden sind, für Mitteilungen an Privatpersonen 
sowie für Auskünfte und Akteneinsicht auf Ersuchen. Die Nummern 11, 32 und 34 
bleiben unberührt.

2 
Einschränkung vorgeschriebener Mitteilungspflichten

(1) Eine an sich vorgeschriebene Mitteilung unterbleibt im Einzelfall, wenn ihr eine 
besondere bundesrechtliche Verwendungsregelung, insbesondere § 30 AO, § 78 
SGB X, oder eine entsprechende landesrechtliche Verwendungsregelung entgegen-
steht. In anderen als den in § 13 Abs. 1 EGGVG genannten Fällen unterbleibt eine 
Mitteilung ferner, wenn im Einzelfall für die übermittelnde Stelle offensichtlich ist, 
dass schutzwürdige Interessen Betroffener an dem Ausschluss der Übermittlung 
überwiegen (§ 13 Abs. 2 EGGVG). Gesetzlich besonders geregelte Mitteilungspflich-
ten und deren Einschränkungen bleiben von § 13 Abs. 2 EGGVG unberührt. Schließ-
lich unterbleibt eine Mitteilung, solange Zwecke des Strafverfahrens entgegenstehen.

(2) Die Entscheidung treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte.

3 
Auskunft an die und Unterrichtung der Betroffenen

(1) Vorbehaltlich besonderer und abschließender fachgesetzlicher Regelungen rich-
ten sich die Voraussetzungen von Auskunft (auf Antrag) und Unterrichtung (von 
Amts wegen) der Betroffenen nach § 21 EGGVG. Diesen ist grundsätzlich nur auf 
schriftlichen Antrag Auskunft über Mitteilungen zu erteilen. Von Amts wegen sind die 
Betroffenen vorbehaltlich des Absatzes 2 gleichzeitig mit der Übermittlung über den 
Inhalt und den Empfänger der Mitteilung zu unterrichten.

(2) Auf die Beschränkungen in § 21 Abs. 3 und 4 EGGVG wird hingewiesen. Die Ent-
scheidung, dass Auskunft oder Unterrichtung unterbleiben, treffen Richterinnen oder 
Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte.

(3) Die Form der Auskunftserteilung und Unterrichtung unterliegt pflichtgemäßem 
Ermessen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, Betroffenen einen Abdruck der Mitteilung 
zu übersenden. Von der Beifügung der Schriftstücke (etwa Urteile), die Betroffenen 
schon übermittelt worden sind, kann abgesehen werden.

(4) Eine nach § 21 Abs. 4 EGGVG unterbliebene Unterrichtung ist nachzuholen, 
sobald die Beschränkungen entfallen sind.

4 
Mitteilungspflichtige Stellen und dort funktional zuständige Personen

(1) Mitteilungspflichtige Stelle ist, soweit nichts anderes bestimmt ist,

1. die Staatsanwaltschaft für Mitteilungen bis zur Erhebung der öffentlichen 
Klage,

2. das Gericht für Mitteilungen nach der Erhebung der öffentlichen Klage oder 
der Privatklage bis zur Rechtskraft der Entscheidung,

3. die Vollstreckungsbehörde für Mitteilungen nach der Rechtskraft der 
Entscheidung.

Die oberste Justizbehörde kann, insbesondere aus Gründen der Verwaltungsvereinfa-
chung, eine andere Bestimmung treffen.
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(2) Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte ordnen die 
Mitteilung in den Fällen an, in denen dies ausdrücklich bestimmt ist oder in denen sie 
sich die Anordnung ausdrücklich vorbehalten haben. Auch in anderen Fällen können 
sie Mitteilungen anordnen. Amtsanwältinnen und Amtsanwälte stehen im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten gleich.

(3) Im Übrigen ordnen Mitteilungen an

1. bei der Staatsanwaltschaft von der Behördenleitung bestimmte Bedienstete,

2. bei dem Gericht Urkundsbeamtinnen oder Urkundsbeamte der 
Geschäftsstelle,

3. bei der Vollstreckungsbehörde Beamtinnen oder Beamte des gehobenen 
Justizdienstes,

soweit vorgesetzte Stellen nichts anderes bestimmen. Die Durchführung einer ange-
ordneten Mitteilung kann einer anderen Justizbehörde überlassen werden; die 
Verantwortung der anordnenden Stelle für die Zulässigkeit der Mitteilung bleibt 
unberührt.

5 
Kenntlichmachung der Mitteilungspflicht auf den Akten, Dokumentation der 

Mitteilung
(1) Die Mitteilungspflichten sind auf der Vorderseite der Akten in geeigneter Form 
kenntlich zu machen; dies gilt nicht für die Mitteilungspflicht nach Nummer 11.

(2) Sind Mitteilungen gemacht, ist dies in geeigneter Form zu dokumentieren. In 
Betracht kommt z.B. ein Vermerk. Ein Abdruck der Mitteilungen - ohne etwaige Anla-
gen - soll zur Dokumentation benutzt werden, wenn dies ohne größeren Aufwand 
möglich ist.

(3) Liegen die Beschränkungen des § 21 Abs. 3 und 4 EGGVG vor, sind die Kennt-
lichmachung der Mitteilungspflichten und die Dokumentation der Mitteilung in den 
Handakten oder in sonst geeigneter Weise vorzunehmen.

6 
Inhalt und Zeitpunkt der Mitteilungen

(1) Der Inhalt und der Zeitpunkt der Mitteilungen richten sich nach den besonderen 
Vorschriften. Neben den mitzuteilenden Daten dürfen weitere Daten unter den Vor-
aussetzungen des § 18 Abs. 1 EGGVG übermittelt werden. Im Übrigen gelten die fol-
genden Bestimmungen. 

(2) Ist die Einleitung eines Verfahrens mitzuteilen, richtet sich der Inhalt der Mit-
teilung nach deren Zweck und den Umständen des Einzelfalles. Die Mitteilung unter-
bleibt, solange kein begründeter Verdacht vorliegt.

(3) Ist der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls mitzu-
teilen, sind auch die Aufhebung dieser Entscheidungen sowie die Aussetzung des 
Vollzuges mitzuteilen. Der Haft- oder der Unterbringungsbefehl selbst werden grund-
sätzlich nicht übermittelt. Soll der Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbefehls vor 
dessen Vollzug mitgeteilt werden, ist besonders zu prüfen, ob Zwecke des Strafver-
fahrens dem entgegenstehen (Nummer 2 Abs. 1 Satz 4).

(4) Ist die Erhebung der öffentlichen Klage mitzuteilen, sind die Anklageschrift, eine 
an ihre Stelle tretende Antragsschrift nach § 414 Abs. 2 Satz 2 StPO, der Antrag auf 
Erlass eines Strafbefehls, der Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfah-
ren (§ 417 StPO) bzw. der Antrag im vereinfachten Jugendverfahren (§ 76 JGG) zu 
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übermitteln. Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Einzelfall anordnen, 
dass die Übermittlung des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen unterbleibt.

(5) Ist das Urteil mitzuteilen, sind die Urteilsformel und die Urteilsgründe zu über-
mitteln. Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im 
Einzelfall anordnen, dass die Übermittlung der Urteilsgründe unterbleibt. Mitzuteilen 
ist auch, ob und von wem ein Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt worden ist.

(6) Ist die rechtskräftige Entscheidung (Urteil, Strafbefehl, Gesamtstrafenbeschluss) 
mitzuteilen, ist auch anzugeben, wann sie rechtskräftig geworden ist. Ist mit der 
rechtskräftigen Entscheidung ein Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf 
eine angefochtene Entscheidung Bezug genommen, ist auch die angefochtene Ent-
scheidung mitzuteilen; Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) Ist der Ausgang des Verfahrens mitzuteilen, ist jede das Verfahren endgültig 
oder außer in den Fällen des § 153a StPO - vorläufig abschließende Entscheidung 
mit Begründung mitzuteilen, insbesondere die Einstellungsverfügung (Ablehnung 
der Strafverfolgung) der Staatsanwaltschaft, der nicht mehr anfechtbare Beschluss, 
der die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnt, die Einstellung des Verfahrens durch 
gerichtlichen Beschluss und die rechtskräftige Entscheidung. Richterinnen oder Rich-
ter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Einzelfall anordnen, dass die 
Übermittlung der Begründung unterbleibt.

7 
Folgemitteilungen, Antrag auf gerichtliche Entscheidung

(1) Unter den Voraussetzungen des § 20 EGGVG sind Folgemitteilungen notwendig. 
Absatz  1 ordnet - eingeschränkt durch Absatz 3 - Folgemitteilungen für den Fall an, 
dass eine Mitteilung vor Beendigung des Verfahrens ergangen, insbesondere eine 
übermittelte Entscheidung abgeändert oder aufgehoben worden ist. Absatz 2 Satz 
1 regelt wiederum eingeschränkt durch Absatz 3 - die unverzügliche Berichtigung 
unrichtiger Daten. Die Entscheidung darüber, dass eine Folgemitteilung nach § 20 
Abs. 3 EGGVG unterbleibt, treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte.

(2) Senden Empfänger Unterlagen zurück, weil sie für ihre Zwecke nicht erforderlich 
sind, ist sicherzustellen, dass sie keine Folgemitteilungen erhalten. Leiten Empfänger 
Unterlagen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 EGGVG weiter, sind Folgemitteilungen an die 
nach ihren Angaben tatsächlich zuständige Stelle zu machen.

(3) Wird ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, ist der Empfänger zu 
unterrichten (§ 22 Abs. 2 Satz 1 EGGVG). Auf § 22 Abs. 2 Satz 2 EGGVG soll er hin-
gewiesen werden.

8 
Mitteilungen bei Tateinheit

Ist eine Mitteilung wegen der Art des verletzten Strafgesetzes vorgeschrieben, ist sie 
auch dann zu machen, wenn die Straftat zugleich ein anderes Strafgesetz verletzt 
und die Strafe diesem entnommen werden muss oder entnommen worden ist.

9 
Form der Mitteilungen

(1) Soweit dies möglich und nichts anderes vorgeschrieben ist, werden Mitteilungen 
durch Übersendung einer Mehrfertigung des mitzuteilenden Schriftstücks bewirkt. Im 
Übrigen wird die Form der Mitteilungen von der übermittelnden Stelle nach pflichtge-
mäßem Ermessen bestimmt.
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(2) Ein automatisiertes Verfahren zur Durchführung von Mitteilungen kann einge-
richtet werden, wenn diese Form der Datenübermittlung - unter Berücksichtigung 
der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben der beteiligten 
Stellen - wegen der Vielzahl der Übermittlungen oder aus anderen Gründen ange-
messen ist. Der automatisierte Abruf durch die empfangenden Stellen ist unzulässig. 
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die für die übermittelnde Stelle gelten, 
sind zu beachten.

(3) Mehrfertigungen sind nur zu beglaubigen, wenn dies besonders bestimmt ist.

(4) Soweit es nicht der Übersendung einer Mehrfertigung bedarf, sollen Vordrucke 
oder Muster verwendet werden.

(5) Auf der Mitteilung wird vermerkt:

„(Absendende Stelle) ......................., den ...........20..

An

..................                 - vertraulich zu behandeln -

...............

Zum dortigen Aktenzeichen (falls bekannt):...................... 

Mitteilung nach Nr. ...

der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen.

Die Mitteilung darf nur im Rahmen der §§ 19 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 2 EGGVG 
verwertet werden, es sei denn, dass eine zweckändernde Nutzung ausdrücklich 
gesetzlich vorgesehen ist. Der Zweck ergibt sich aus der angegebenen Bestim-
mung der MiStra. Sind die übermittelten Daten im Sinne von § 19 Abs. 2 Satz 1 
EGGVG nicht erforderlich, ist nach § 19 Abs. 2 Satz 2 EGGVG zu verfahren.“

Die §§ 18, 19 EGGVG sowie die einschlägige Bestimmung des zweiten Teils dieser 
Verwaltungsvorschrift sind der Mitteilung im Wortlaut beizufügen, wenn die Kenntnis 
der empfangenden Stelle nicht vorausgesetzt werden kann.

(6) Die Mitteilung wird - sofern kein automatisiertes Verfahren Anwendung findet - 
verschlossen übersandt.

10 
Mitteilungsweg

(1) Die Mitteilungen werden vorbehaltlich besonderer Vorschriften der empfangen-
den Stelle unmittelbar übersandt. Berichtspflichten bleiben unberührt.

(2) Soweit dies nach der Art der zu übermittelnden Daten und der Organisation 
der empfangenden Stelle veranlasst oder im Folgenden ausdrücklich angeordnet ist, 
trifft die übermittelnde Stelle angemessene Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass 
Mitteilungen unmittelbar die bei der empfangenden Stelle funktionell zuständigen 
Bediensteten erreichen.
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Zweiter Teil 
Die einzelnen Mitteilungspflichten

1. Abschnitt 
Allgemeine Mitteilungspflichten

11 
Mitteilungen an die Polizei

§ 482 StPO

(1) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst 
war, ihr Aktenzeichen mit.

(2) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst 
war, den Ausgang des Verfahrens mit.

(3) Die Mitteilung nach Absatz 2 erfolgt

1. in den Fällen des § 20 Abs. 1 Satz 1 BZRG durch Übersendung einer 
Mehrfertigung der Mitteilung an das Bundeszentralregister,

2. im Übrigen grundsätzlich nur durch Übermittlung der Entscheidungsformel 
(Tenor), der entscheidenden Stelle sowie des Datums und der Art der 
Entscheidung (Urteil, Beschluss, Entschließung der Staatsanwaltschaft).

Eine Mehrfertigung des Urteils (ggf. auch der nach § 267 Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 
Satz 1 StPO in Bezug genommenen Abbildungen und Schriftstücke) oder einer mit 
Gründen versehenen Einstellungsentscheidung kann auf Ersuchen der befassten Poli-
zeibehörde übersandt werden.

(3) Die Mitteilung des Verfahrensausgangs von Amts wegen unterbleibt in Ver-
fahren gegen Unbekannt sowie bei Verkehrsstrafsachen, soweit sie nicht unter die 
§§ 142, 315 bis 315c StGB fallen. Die Befugnis zur Erteilung von Auskünften oder 
der Gewährung von Akteneinsicht auf Ersuchen bleibt hiervon unberührt.

12 
Mitteilungen zum Wählerverzeichnis

§ 13 Absatz 1 Nummer 5 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen deutsche Staatsangehörige sowie gegen Staatsangehörige 
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Unionsbürger), die in 
der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhn-
lich aufhalten, ist der zuständigen Verwaltungsbehörde die Tatsache der rechts-
kräftigen Verurteilung (ohne Angabe der rechtlichen Bezeichnung der Tat und ohne 
Angabe der angewendeten Strafvorschriften) mitzuteilen, wenn

1. wegen eines Verbrechens auf eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
erkannt worden ist,

2. die Fähigkeit aberkannt worden ist, öffentliche Ämter zu bekleiden oder 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, oder

3. das Recht aberkannt worden ist, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen 
oder zu stimmen.

In den Fällen der Ziffern 2 und 3 ist auch die Zeit mitzuteilen, für die die Aberken-
nung wirksam ist.
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(2) Die Mitteilungen sind der Verwaltungsbehörde zu machen, in deren Bezirk die 
Verurteilte oder der Verurteilte die Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Haupt-
wohnung innehat. Haben Verurteilte keine Wohnung im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland oder lässt sich eine solche Wohnung nicht feststellen, so sind die Mit-
teilungen an die Verwaltungsbehörde zu machen, in deren Bezirk die Verurteilte oder 
der Verurteilte die letzte Wohnung, bei mehreren Wohnungen die letzte Hauptwoh-
nung gehabt hat.

(3) In den Fällen des Absatz 1 sind auch der Tag des Ablaufs des Verlustes der 
Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Wahl- und Stimmrechts sowie die Wieder-
verleihung dieser Fähigkeiten und Rechte mitzuteilen. Die Mitteilung ist an den Emp-
fänger der Erstmitteilung und in den Fällen, in denen eine neue Wohnung aktenkun-
dig ist, an die nunmehr zuständige Verwaltungsbehörde zu richten.

13 
Bewährungs- und Führungsaufsichtsfälle

§ 477 Absatz 2 Nummer 3 StPO

(1) Ist durch eine Entscheidung des Gerichts oder durch eine Gnadenentscheidung

1. die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder des Restes einer Freiheitsstrafe,

2. die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung einer Unterbringung,

3. ein Berufsverbot,

4. die Vollstreckung einer Jugendstrafe oder des Restes einer Jugendstrafe,

5. die Vollstreckung eines Strafarrestes oder des Restes eines Strafarrestes zur 
Bewährung ausgesetzt oder

6. die Strafe oder der Strafarrest nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen

worden, ist dem Gericht oder der Gnadenbehörde Mitteilung zu machen, sobald 
Umstände bekannt werden, die zu einem Widerruf der Aussetzung oder des Straf-
erlasses oder des Erlasses des Strafarrestes führen können.

(2) Ist durch die Entscheidung eines Gerichts oder kraft Gesetzes Führungsauf-
sicht eingetreten, so ist dem Gericht sowie der Führungsaufsichtsstelle Mitteilung zu 
machen, sobald Umstände bekannt werden, die zu nachträglichen Entscheidungen 
führen können.

(2a) Ist eine unter Bewährung stehende Verurteilte bzw. ein unter Bewährung ste-
hender Verurteilter in anderer Sache in Strafhaft genommen worden, so ist der die 
Bewährungsstrafe vollstreckenden Staatsanwaltschaft zur Weiterleitung an das bis 
zu diesem Zeitpunkt die Bewährungsaufsicht führende Gericht Mitteilung zu machen. 
Gleiches gilt in den Fällen, in denen Maßregeln der Besserung und Sicherung voll-
streckt werden.

(3) Ist die Verurteilung zu einer Geldstrafe vorbehalten oder die Entscheidung über 
die Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt worden, ist dem Gericht Mitteilung zu 
machen, sobald Umstände bekannt werden, die zur Verurteilung zu der vorbehalte-
nen Strafe oder zur Verhängung einer Jugendstrafe führen können.

(4) Ist Bewährungs- oder Führungsaufsicht angeordnet, ist die Mitteilung in zwei 
Stücken zu machen.
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14 
Ermittlungen über einen Todesfall 

§ 13 Absatz 1 Nummer 1 EGGVG

(1) Werden in einem Strafverfahren amtliche Ermittlungen über den Tod einer Per-
son durchgeführt, ist dem Standesamt (§ 28 i.V.m. § 30 Abs. 3 PStG), in dessen 
Bezirk die Person gestorben ist, Mitteilung zu machen, wenn das Gericht oder die 
Staatsanwaltschaft hierfür zuständig ist.1

(2) In der Mitteilung sollen nach Möglichkeit angegeben werden

1. die Vornamen und der Familienname der verstorbenen Person, ihr 
Geschlecht und Wohnort sowie Ort und Tag der Geburt,

2. die Vornamen und der Familienname des Ehegatten bzw. der Ehegattin oder 
des eingetragenen Lebenspartners bzw. der eingetragenen Lebenspartnerin 
oder die Tatsache, dass die verstorbene Person nicht verheiratet oder 
verpartnert war,

3. Ort, Tag und Stunde des Todes.

(3) Ist der Sterbeort nicht festzustellen, ist die Mitteilung an das Standesamt zu 
richten, in dessen Bezirk die Leiche gefunden worden ist.

1 Amtl. Anm.:
BW Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung)
BY Polizei (Artikel 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 8. Juli 2008; GVBl. 

S. 344)
BE Polizeibehörde (§ 1 Abs. 4 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin vom 

26. März 2013 (GVBl. S. 107)
BB Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 1 Abs. 4 des Brandenburgischen Gesetzes zur Ausführung des 

Personenstandsgesetzes vom 9. Oktober 2003; GVBl. I/03, S. 270, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. April 2009; GVBl. I/09, S. 66)

HB Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 4 Abs. 3 Bremisches Ausführungsgesetz zum Personenstands-
gesetz (BremAGPStG) vom 16. Dezember 2008; Brem.GBl. S. 418)

HH Gerichte, Staatsanwaltschaften, Behörde für Inneres und Sport (Ziffer IV der Anordnung zur Durchführung des 
Personenstandsgesetzes vom 3. November 2009; Amtl. Anz. S. 2093)

HE Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung)
MV Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 1 Abs. 4 des Landespersonenstandsausführungs gesetzes Mecklen-

burg-Vorpommern (LPStAG M-V) vom 1. Dezember 2008; GVOBl. M-V S. 461)
NI Staatsanwaltschaft (Nummer 1 des Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 12. Dezember 2019; Nds. MBl. 2020, 24)
NW Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 3 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Personenstands-

gesetzes (PStVO NRW) vom 16. Dezember 2008; GV. NRW. 2008 S. 859)
RP Polizeibehörde, die die amtlichen Ermittlungen führt (§ 3 Abs. 2 der Landesverordnung zur Durchführung des 

Personenstandsgesetzes vom 10. Dezember 2008; GVBl. S. 321)
SL Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 6 Abs. 2 der Saarländischen Verordnung zur Ausführung des 

Personenstandsgesetzes vom 4. Dezember 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 2012 
(Amtsbl. I S. 127)

SN Polizei (§ 4 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Sächs-AGPStG) vom 
11. Dezember 2008; SächsGVBl. 2008, Bl.-Nr. 20, S. 938)

ST Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 3 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 
im Land Sachsen-Anhalt (PStG-AG LSA) vom 5. Dezember 2008; GVBl. LSA S. 406)

SH Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung)
TH Polizei (§ 3 Abs. 3 des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Personenstandsgesetz vom 18. September 2008; 

GVBl. S. 313)
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2. Abschnitt 
Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht 

oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen

15 
Strafsachen gegen Personen in einem Beamten- oder Richterverhältnis

§ 115 BBG, § 49 BeamtStG, §§ 46, 71 DRiG

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem Beamten- oder Richterverhältnis 
stehen, sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie 
gegebenenfalls mit dem Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist.

(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwalt-
schaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt 
unberührt. In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen 
nach Absatz 1 Ziffer 2 bis 4 nur zu machen, wenn

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im 
Straßenverkehr oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder

2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten auf Grund der Umstände des 
Einzelfalls erforderlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu 
ergreifen sind.

(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 zu übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 
Ziffer 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie 
gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Übermittelt werden sollen insbe-
sondere Einstellungsentscheidungen gemäß § 170 Abs. 2 StPO, die Feststellungen zu 
einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richterin-
nen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten 
betreffen, die dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen.

(5) Die Mitteilungen sind an die zuständigen Dienstvorgesetzten oder deren Vertre-
tung im Amt zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

(6) Bei Personen im Beamten- oder Richterverhältnis im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums der Verteidigung sind die Mitteilungen zum Zwecke der Weiterlei-
tung an die zuständige Stelle zu richten an das:

Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
Referat V 2.Z 

Niederberg-Kaserne Alte Heerstraße 81 
53757 Sankt Augustin

Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Dabei sind 
nur die Personendaten der Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen und Rich-
ter, die zur Ermittlung der zuständigen Stelle erforderlich sind (Name, Geburts-
name, Vorname, Geburtsdatum, Amtsbezeichnung, Dienststelle sowie Standort), 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr mitzuteilen. Die übri-
gen Daten sind zur Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. 

https://www.jurion.de/gesetze/stpo/170/?from=1%3A212950%2C16%2C20160101
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Ist das Beamten- bzw. Richterverhältnis zwischenzeitlich beendet, soll neben den 
bekannten, zuletzt gültigen Personendaten auch die bekannte Anschrift der entlasse-
nen Beamtinnen oder Beamten bzw. Richterinnen oder Richter mitgeteilt werden.

16 
Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitnehmer- oder sonstigen Be-

schäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitnehmer- 
oder Ausbildungsverhältnis zum Bund, einem Land, einer Gemeinde, einem Gemein-
deverband oder einer anderen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts stehen, sind, soweit es um den Vorwurf eines Verbrechens geht, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. die Urteile,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 
zu machen war.

(2) Entsprechend ist in Strafsachen wegen eines Vergehens zu verfahren, wenn der 
Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung 
des Dienstes bzw. des Berufs zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeig-
net ist, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung zur Ausübung der 
dienstlichen bzw. beruflichen Tätigkeit im Allgemeinen oder auch nur in bestimmten 
Umfeldern oder Einsatzorten hervorzurufen.

(3) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten 
und in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer 
Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt 
die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalls sie erfordern. Sie ist 
insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an 
der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit her-
vorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod 
eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(4) In Strafsachen gegen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Beschäf-
tigungsverhältnis stehen, das nicht unter Nummer 15 fällt, ist diese Bestimmung 
dann anzuwenden, wenn für das Rechtsverhältnis im Gesetz auf die Regelungen des 
Beamtenrechts verwiesen wird. Ist dies nicht der Fall, ist nach den Absätzen 1 bis 3 
zu verfahren.

(5) Die Mitteilungen sind an die Leitung der Behörde oder Beschäftigungsstelle 
oder die Vertretung im Amt zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu 
kennzeichnen.

(6) Bei Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitnehmer- oder Ausbildungs-
verhältnis zu einer Dienststelle im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung stehen, sind die Mitteilungen zum Zwecke der Weiterleitung an die 
zuständige Stelle zu richten an das:

Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
Referat V 2.Z 

Niederberg-Kaserne Alte Heerstraße 81 
53757 Sankt Augustin
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Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Dabei sind 
nur die Personendaten der Beschäftigten, die zur Ermittlung der zuständigen Stelle 
erforderlich sind (Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Amtsbezeichnung, 
Dienststelle sowie Standort), dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr mitzuteilen. Die übrigen Daten sind zur Weiterleitung in einem verschlos-
senen Umschlag zu übermitteln. Ist das Arbeitnehmer- oder Ausbildungsverhältnis 
zwischenzeitlich beendet, soll neben den bekannten, zuletzt gültigen Personendaten 
auch die bekannte Anschrift der ausgeschiedenen Arbeitnehmerin oder des ausge-
schiedenen Arbeitnehmers oder des oder der ausgeschiedenen Auszubildenden mit-
geteilt werden.

17 
Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter aller Zweige der 
Gerichtsbarkeit sind rechtskräftige Entscheidungen mitzuteilen, die den Verlust der 
Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, zur Folge haben oder in denen wegen 
einer vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten festgesetzt 
worden ist.

(2) Darüber hinaus sind in Strafsachen wegen einer Tat, die den Verlust der Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, mitzuteilen:

1. bei Schöffinnen und Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöffen 
sowie ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern in Handels- und 
Landwirtschaftssachen die Einleitung des Ermittlungsverfahrens und der 
Ausgang des Verfahrens,

2. bei den übrigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern die Erhebung der 
öffentlichen Klage und der Ausgang des Verfahrens.

(3) Bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern der Finanzgerichtsbarkeit sind 
ferner alle rechtskräftigen Verurteilungen wegen einer Steuer- oder Monopolstraftat 
mitzuteilen.

(4) Die Mitteilungen sind an die Präsidentin oder den Präsidenten oder an die Direk-
torin oder den Direktor des Gerichts, bei dem die ehrenamtliche Richterin oder der 
ehrenamtliche Richter tätig ist oder tätig werden soll, zu richten. Bei ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richtern an einem Arbeitsgericht oder Landesarbeitsgericht sind die 
Mitteilungen an die oberste Arbeitsbehörde des Landes1, bei ehrenamtlichen Richte-
rinnen und Richtern am Bundesarbeitsgericht an das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales zu richten. Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

18 
Strafsachen gegen Versorgungsberechtigte, Alters- und Hinterbliebenen-

geldberechtigte
§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 6, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Personen, denen aufgrund früherer Dienstverhältnisse 
als Richterinnen oder Richter, Beamtinnen oder Beamte, Soldatinnen oder Soldaten 
Ansprüche auf Versorgungsbezüge oder Altersgeld zustehen oder Versorgungsleis-
tungen gewährt werden, sind mitzuteilen

1 Anmerkung: In Baden-Württemberg, der Freien und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Mitteilungen an die oberste Justizbehörde zu 
richten.
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1. der für die Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständigen Behörde das 
rechtskräftige Urteil, wenn

a) wegen einer vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses began-
genen vorsätzlichen Tat

aa) eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängt,

bb) eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten - bei Solda-
tinnen und Soldaten eine Freiheitsstrafe in beliebiger Höhe - nach den 
Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokra-
tischen Rechtsstaats, Landesverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit 
oder - soweit sich die Tat auf eine Diensthandlung im Hauptamt bezieht 
- Bestechlichkeit verhängt,

cc) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt oder

dd) nur bei Soldatinnen und Soldaten - eine Maßregel der Besserung 
und Sicherung nach den §§ 64, 66 StGB angeordnet

worden ist oder

b) wegen einer nach Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses began-
genen vorsätzlichen Tat

aa) eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder

bb) eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokra-
tischen Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren 
Sicherheit

verhängt worden ist,

2. der nach den §§ 17, 84 BDG oder den entsprechenden landesrechtlichen 
Vorschriften oder der nach der WDO zuständigen Einleitungsbehörde, wenn 
die Tat vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen 
wurde oder wenn bei einer nach diesem Zeitpunkt begangenen Tat die 
besonderen Voraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1 Nummer 2 Buchstabe b 
BDG in Verbindung mit § 77 Abs. 2 BBG oder gemäß den entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschriften in Verbindung mit § 47 Abs. 2 BeamtStG oder 
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 WDO in Verbindung mit § 23 Abs. 2 SG vorliegen:

a) die Erhebung der öffentlichen Klage,

b) die Urteile,

c) der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Buchstabe a oder 
b zu machen war.

Nummer 15 Abs. 2 gilt in diesen Fällen entsprechend.

(2) In Strafsachen gegen Personen, denen aufgrund einer früheren Tätigkeit in 
einem privatrechtlichen Arbeitnehmerverhältnis im öffentlichen Dienst oder als Hin-
terbliebene einer solchen Person gegen eine Zusatzversorgungseinrichtung des 
öffentlichen Dienstes Ansprüche auf Betriebsrenten aufgrund einer Pflichtversiche-
rung oder auf Besitzstandsrenten oder Ansprüche und Anwartschaften auf Versor-
gungsleistungen zustehen, sind der für die Festsetzung der Leistungen zuständigen 
Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, wenn:

1. wegen einer vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von mindestens 
zwei Jahren oder
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2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedens-
verrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder 
Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, eine 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten

verhängt worden ist.

(3) In Strafsachen gegen sonstige Personen, denen gegen eine öffentliche Kasse 
Ansprüche auf Leistungen mit Versorgungscharakter zustehen oder denen solche 
Leistungen gewährt werden, sind der für die Festsetzung der Leistungen zuständigen 
Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, in denen wegen einer vorsätzlichen Tat, die

1. vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde, eine 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängt oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt worden ist,

2. nach Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde, eine 
Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verhängt worden ist oder

3. die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung 
des demokratischen Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung 
der äußeren Sicherheit strafbar ist, eine Freiheitsstrafe von mindestens 
sechs Monaten verhängt worden ist.

(4) In Strafsachen gegen Hinterbliebene von Personen im Sinne der Absätze 1 
und 3, die Anspruch auf Versorgungsbezüge oder Hinterbliebenengeld haben oder 
Versorgungsleistungen erhalten, sind der für die Festsetzung der Versorgungsbezüge 
zuständigen Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, wenn:

1. wegen eines Verbrechens eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 
oder

2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über 
Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats 
oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, eine 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten

verhängt worden ist.

19 
Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten

§ 89 Absatz 1 und 3 SG, § 115 BBG

(1) In Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind 
mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf. 
mit dem Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist.

Endet das Wehrdienstverhältnis nach der Übermittlung einer Mitteilung, so ist der 
Empfänger vom Ausgang des Verfahrens nach § 20 Abs. 1 EGGVG zu unterrichten, 
soweit er hierauf nicht verzichtet hat.
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(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwalt-
schaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt 
unberührt. In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen 
nach Absatz 1 Ziffern 2 bis 4 nur zu machen, wenn

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im 
Straßenverkehr oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder

2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des 
Einzelfalles erforderlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu 
ergreifen sind.

(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1 
oder 2 zu übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert 
die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Übermittelt werden sollen insbesondere 
Einstellungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die Feststellungen zu einer 
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richterinnen 
oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten 
betreffen, die dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen.

(5) Mitteilungen sind zu richten

1. bei Erlass und Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls schriftlich an 
die nächsten Disziplinarvorgesetzten oder deren Vertretung im Amt,

2. in allen übrigen Fällen zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige 
Stelle an das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr 
(Kurt-Schumacher-Damm 41, 13405 Berlin).

Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Im Falle 
der Ziffer 2 sind nur die Personendaten der Soldatinnen oder Soldaten, die zur 
Ermittlung der zuständigen Stelle erforderlich sind (Name, Geburtsname, Vorname, 
Geburtsdatum, Dienstgrad, Truppenteil oder Dienststelle sowie Standort), dem Kom-
mando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr mitzuteilen. Die übrigen Daten sind zur 
Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. Ist das Wehrdienst-
verhältnis zwischenzeitlich beendet, soll neben den bekannten, zuletzt gültigen Per-
sonendaten auch die bekannte Anschrift der entlassenen Soldatinnen oder Soldaten 
mitgeteilt werden.

20 
Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand, frühere 
Berufssoldatinnen und Berufssoldaten und frühere Soldatinnen und 

Soldaten auf Zeit
§ 89 Absatz 2 SG

(1) In Strafsachen gegen Berufsoffiziere und -unteroffiziere im Ruhestand, frühere 
Berufsoffiziere und -unteroffiziere und frühere Offiziere und Unteroffiziere auf Zeit 
sind mitzuteilen

1. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

2. die Urteile,

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 
zu machen war, wenn der Tatvorwurf
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a) die §§ 80 bis 100a, 105, 106, 129, 129a StGB oder § 20 VereinsG betrifft 
und die Tat eine Betätigung gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes zum Ziel hatte oder

b) auf unwürdiges Verhalten im Sinne des § 23 Abs. 2 Nummer 2 SG schlie-
ßen lässt

und nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem 
Ausschluss der Übermittlung überwiegen. In Privatklageverfahren und in Verfahren 
wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen nach dieser Bestimmung 
nicht zu machen.

(2) Die Mitteilungen sind zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle an 
das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (Kurt-Schumacher-Damm 41, 
13405 Berlin) zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Es 
sind nur die Personendaten der Beschuldigten mitzuteilen, die für die Ermittlung der 
zuständigen Stelle erforderlich sind. Hierzu sollen Name, Geburtsname, Vorname, 
Geburtsdatum, der frühere Dienstgrad und die Anschrift der Beschuldigten angege-
ben werden. Die übrigen Daten sind dem Kommando Territoriale Aufgaben der Bun-
deswehr in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

21 
Strafsachen gegen Zivildienstleistende

§ 45a ZDG, § 115 BBG

(1) In Strafsachen gegen Zivildienstleistende sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf. 
mit dem Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist.

Endet das Zivildienstverhältnis nach Übermittlung einer Mitteilung, ist der Empfänger 
über den Ausgang des Verfahrens nach § 20 Abs. 1 EGGVG zu unterrichten, soweit 
er hierauf nicht verzichtet hat.

(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwalt-
schaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt 
unberührt. In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen 
nach Absatz 1 Ziffern 2 bis 4 nur zu machen, wenn

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im 
Straßenverkehr oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder

2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des 
Einzelfalles erforderlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu 
ergreifen sind.

(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1 
oder 2 zu übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert 
die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Übermittelt werden sollen insbesondere 
Einstellungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die Feststellungen zu einer 
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richterinnen 
oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.
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(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten 
betreffen, die dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen.

(5) Die Mitteilungen sind an das

Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben 

50964 Köln 
Telefon: 0221 3673-0

zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

22 
Strafsachen gegen Geistliche und Beamtinnen und Beamte öffentlich-

rechtlicher Religionsgesellschaften
§ 12 Absatz 2, § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4 und 6, Absatz 2 EGGVG

(1) Mitteilungen an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften sind 
nur zulässig, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger ausreichende Daten-
schutzmaßnahmen getroffen sind.

(2) In Strafsachen gegen Geistliche einer Kirche oder gegen Personen, die ein ent-
sprechendes Amt bei einer anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
bekleiden, sowie gegen Beamtinnen und Beamte einer Kirche oder einer Religionsge-
sellschaft sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. die Urteile,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 
zu machen war.

(3) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten 
und in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer 
Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt 
die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist 
insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel 
an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche oder ehren-
amtliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, 
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straf-
taten, durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher 
Körperverletzung.

(4) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach den Absät-
zen 2 und 3 zu übermitteln sind, sollen nur übermittelt werden, wenn die Kenntnis 
der Daten aufgrund der Umstände des Einzelfalles erforderlich ist, um zu prüfen, ob 
disziplinarrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie 
gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Übermittelt werden sollen ins-
besondere Einstellungsentscheidungen nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststel-
lungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen 
Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(5) Für die in Absatz 2 genannten Personen gelten, wenn sie sich im Ruhestand 
befinden, die Absätze 2 bis 4 entsprechend.

(6) Die Mitteilungen sind an die jeweils zuständige Oberbehörde der öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu 
kennzeichnen.
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23 
Strafsachen gegen Notarinnen, Notare und Angehörige der 

rechtsberatenden Berufe
§ 13 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 EGGVG, 

§ 64a Absatz 2 BNotO, § 36 Absatz 2 BRAO auch in Verbindung mit § 59m Absatz 2, 
§ 207 Absatz 2 Satz 1, § 209 Absatz 1 Satz 3 BRAO, § 4 Absatz 1, § 34a EuRAG, 
§ 34 Absatz 2 auch in Verbindung mit § 52m Absatz 2 PAO, § 19 Absatz 4, § 21 

Absatz 2 Satz 1 EuPAG, § 18 Absatz 1 Satz 3 und 4 RDG

(1) In Strafsachen gegen

 – Notarinnen, Notare, Notarassessorinnen und Notarassessoren,

 – Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, einschließlich der niedergelassenen 
europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Sinne von § 2 EuRAG, 
der dienstleistenden europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im 
Sinne von § 25 EuRAG und der niedergelassenen ausländischen Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte im Sinne von § 206 BRAO,

 – Patentanwältinnen und Patentanwälte, einschließlich der niedergelassenen 
ausländischen Patentanwältinnen und Patentanwälte im Sinne von § 20  
EuPAG und der dienstleistenden europäischen Patentanwältinnen und Patent-
anwälte im Sinne von § 13 EuPAG,

 – Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft 
oder Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung, 

 – registrierte Rechtsdienstleisterinnen und Rechtsdienstleister, qualifizierte Per-
sonen im Sinne von § 12 Abs. 4 RDG, Rechtsbeistände sowie sonstige Rechts-
dienstleisterinnen und Rechtsdienstleister, gegen die Maßnahmen nach § 9 
Abs. 1 oder §§ 13a, 15b RDG oder Mitteilungen nach § 18 Abs. 2 RDG in Ver-
bindung mit § 8d Abs. 1 VwVfG in Betracht kommen,

sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. Entscheidungen, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein 
solches aufgehoben worden ist,

3. die Erhebung der öffentlichen Klage,

4. die Urteile,

5. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 4 
zu machen war.

(1a) In Strafsachen gegen Notarinnen außer Dienst (a. D.) und Notare a. D. sind 
rechtskräftige Entscheidungen eines Gerichts mitzuteilen, wenn

1. eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer vorsätzlichen 
Tat verhängt,

2. eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer 
vorsätzlichen Tat nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats, Landesverrat und Gefährdung 
der äußeren Sicherheit oder, soweit sich die Tat auf eine Diensthandlung im 
Hauptamt bezieht, Bestechlichkeit verhängt oder

3. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt

worden ist.
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(2) In besonderen Fällen, namentlich in Verfahren, die die pflichtwidrige Verwen-
dung von Mandantengeldern, einen Parteiverrat, einen Betrug, eine Urkundenfäl-
schung, die unterlassene Herausgabe von Behördenakten oder einen sonstigen Vor-
wurf, der zu einem Berufs- oder Vertretungsverbot oder einer Amtsenthebung führen 
kann, zum Gegenstand haben, oder wenn im Verfahren Feststellungen zu einer 
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB getroffen werden, sind auch die Einleitung sowie 
der Ausgang des Ermittlungsverfahrens mitzuteilen.

(3) In Privatklageverfahren und in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straf-
taten unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles 
sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte 
berufliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, 
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Strafta-
ten, durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist.

(4) Die Mitteilungen sind zu richten

1. bei Notarinnen, Notaren, Notarassessorinnen, Notarassessoren, Notarinnen 
a. D. und Notaren a. D.: 
an die Landesjustizverwaltung, die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Oberlandesgerichts, des Landgerichts und der Notarkammer;

2. bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten beim Bundesgerichtshof: 
an das Bundesministerium der Justiz, die Generalbundesanwältin oder den 
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und die Rechtsanwaltskammer 
beim Bundesgerichtshof;

3. bei den übrigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gemäß Abs. 1 sowie 
bei Rechtsbeiständen, die Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer sind:  
an die Generalstaatsanwaltschaft und die Rechtsanwaltskammer;

4. bei nichtanwaltlichen und nichtpatentanwaltlichen Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführern einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung 
an die gemäß §§ 120, 119 Abs. 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige 
Generalstaatsanwaltschaft und die gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO 
zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 74, 113, 115c und 120 BRAO);

bei nichtanwaltlichen und nichtpatentanwaltlichen Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführern einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung 
an die Generalstaatsanwaltschaft München (§§ 86, 104, 105 PAO) und die 
Patentanwaltskammer (§§ 53, 58, 70, 95, 97a PAO);

5. bei Patentanwältinnen und Patentanwälten gemäß Absatz 1 - auch als 
Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer einer Patentanwaltsgesellschaft 
mit beschränkter Haftung - an die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Deutschen Patent- und Markenamtes, die Generalstaatsanwaltschaft 
München und die Patentanwaltskammer (§§ 53, 58, 70, 86, 95, 97a, 104, 
105 PAO);

bei Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern einer Rechtsanwalts gesell-
schaft mit beschränkter Haftung zusätzlich an die gemäß §§ 120, 119 
Abs. 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige Generalstaatsanwaltschaft 
und die gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige Rechtsanwaltskammer 
(§§ 74, 113, 115c, 120 BRAO);

6. bei den in Ziffern 3 und 5 genannten Angehörigen rechtsberatender 
Berufe, die Gesellschafterinnen oder Gesellschafter, Geschäftsführerinnen 
oder Geschäftsführer, Prokuristinnen oder Prokuristen oder 
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Handlungsbevollmächtigte zum gesamten Geschäftsbetrieb einer Rechts-
anwalts gesellschaft mit beschränkter Haftung sind, zusätzlich an die für 
die Rechtsanwaltsgesellschaft zuständige Rechtsanwaltskammer, wenn 
die Mitteilung ein Berufsverbot betrifft; ist der Mitteilungsempfänger mit 
den nach Ziffer 3 zu unterrichtenden Stellen identisch, ist eine zusätzliche 
Mitteilung nicht erforderlich;

7. bei den in Ziffern 3 und 5 genannten Angehörigen rechtsberatender 
Berufe, die Gesellschafterinnen oder Gesellschafter, Geschäftsführerinnen 
oder Geschäftsführer, Prokuristinnen oder Prokuristen oder Handlungs-
bevollmächtigte zum gesamten Geschäftsbetrieb einer Patent anwalts-
gesellschaft mit beschränkter Haftung sind, zusätzlich an die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes (§ 52g 
Abs. 1, § 52h Abs. 3 PAO) und die Patentanwaltskammer (§ 53 Abs. 1, 
§ 97a PAO), wenn die Mitteilung ein Berufsverbot betrifft; sind die 
Mitteilungsempfänger mit den nach Ziffer 5 zu unterrichtenden Stellen 
identisch, ist eine zusätzliche Mitteilung nicht erforderlich;

8. bei registrierten Rechtsdienstleisterinnen und Rechtsdienstleistern, 
qualifizierten Personen im Sinne von § 12 Abs. 4 RDG, Rechtsbeiständen 
sowie sonstigen Rechtsdienstleisterinnen und Rechtsdienstleistern: 
an die auf der Grundlage von § 19 RDG nach Landesrecht zuständige Stelle.

Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

24 
Strafsachen gegen Angehörige bestimmter Berufe des Wirtschaftslebens 

und Sachverständige
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7, Absatz 2 EGGVG, 
§ 36a Absatz 3 Nummer 2, § 65 Absatz 2, § 130 Absatz 1 WiPrO,  

§ 10 Absatz 2 StBerG, § 2 BewachV

(1) In Strafsachen gegen

 – Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, 

 – vereidigte Buchprüferinnen und vereidigte Buchprüfer,

 – Steuerberaterinnen und Steuerberater,

 – Steuerbevollmächtigte, 

 – Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, persönlich 
haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder Partnerinnen und Part-
ner einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft oder 

Buchprüfungsgesellschaft, 

 – Dispacheurinnen und Dispacheure, 

 – Markscheiderinnen und Markscheider, 

 – Öffentlich bestellte oder bauaufsichtlich anerkannte Vermessungsingenieurin-
nen und Vermessungsingenieure,

 – bauaufsichtlich anerkannte Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure,
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 – bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige,

 – Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter eines Börsenträgers,

 – Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsratsorgans eines Börsenträgers,

 – Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an einem Börsenträger oder Personen, 
die einen solchen Erwerb beabsichtigen, wenn es sich um eine juristische Per-
son handelt, auch gesetzliche Vertreter, oder, wenn es sich um eine Personen-
handelsgesellschaft handelt, auch Gesellschafterinnen und Gesellschafter,

 – Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer Börse,

 – Mitglieder eines Börsenrates,

Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsfüh-
rende und gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter, Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme 
am Börsenhandel zugelassenen Unternehmens und Personen, die für ein sol-
ches Unternehmen an der Börse handeln (Börsenhändler),

 – öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte und 
vereidigte sowie allgemein beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher, fer-
ner öffentlich bestellte und vereidigte sowie ermächtigte Übersetzerinnen und 
Übersetzer,

 – Architektinnen und Architekten, Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, 
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner, Ingenieurinnen und Ingenieure, soweit diese in einer von einer 
Berufskammer geführten Liste eingetragen sind, sowie

 – Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäfts-
führende und gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter, Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber eines Bewa-
chungsunternehmens, die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweignie-
derlassung beauftragten Personen (Bewacherinnen und Bewacher, §§ 31, 34a 
GewO) und Personen, die für ein solches Unternehmen Bewachungsaufgaben 
durchführen (Wachpersonen),

sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei 
der Ausübung des Berufs oder der aufgrund des Berufs ausgeübten besonderen 
Tätigkeit zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eig-
nung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder 
ein solches aufgehoben worden ist,

3. die Erhebung der öffentlichen Klage,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 
zu machen war.

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten 
und in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer 
Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt 
die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist 
insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an 
der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit her-
vorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
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Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod 
eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(3) In Strafsachen gegen amtlich anerkannte Sachverständige oder Prüferinnen und 
Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr gelten die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, 
dass sich die Mitteilungspflicht auch auf die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis 
gemäß § 111a StPO oder die Sicherstellung, Inverwahrnahme oder Beschlagnahme 
des Führerscheins gemäß § 94 StPO erstreckt. Gleiches gilt für Prüfingenieurinnen 
und Prüfingenieure von amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen, die mit 
der Durchführung von Untersuchungen betraut sind (Anl. VIII b zur StVZO).

(4) Die Mitteilungen sind zu richten an

1. die zuständige Landesbehörde in Fällen, in denen eine rechtskräftige 
Entscheidung ein Berufsverbot anordnet oder den Verlust der Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge hat,

2. die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts besteht,

3. die für die Bestellung zuständige Behörde oder Stelle (Kammer) in 
Strafsachen gegen öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, 
öffentlich bestellte und vereidigte sowie allgemein beeidigte 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher, öffentlich bestellte und vereidigte sowie 
ermächtigte Übersetzerinnen und Übersetzer,

4. die für die Aufsicht über Dispacheurinnen und Dispacheure, 
Markscheiderinnen und Markscheider, Öffentlich bestellte oder 
bauaufsichtlich anerkannte Vermessungsingenieurinnen und 
Vermessungsingenieure, die für die amtliche Anerkennung der 
Sachverständigen und Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr 
sowie die für die Zustimmung zur Betrauung von Prüfingenieurinnen und 
Prüfingenieuren jeweils zuständige Stelle, 

5. die für die bauaufsichtliche Anerkennung von Prüfingenieurinnen und 
Prüfingenieuren sowie Prüfsachverständigen jeweils zuständige Stelle,

6. die zuständige Börsenaufsichtsbehörde soweit Geschäftsleiterinnen 
und Geschäftsleiter eines Börsenträgers, Mitglieder des Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgans eines Börsenträgers, Inhaber einer bedeutenden 
Beteiligung an einem Börsenträger oder Personen, die einen solchen 
Erwerb beabsichtigten, wenn es sich um eine juristische Person 
handelt, auch gesetzliche Vertreter, oder, wenn es sich um eine 
Personenhandelsgesellschaft handelt, auch Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer Börse oder 
Mitglieder eines Börsenrates betroffen sind,

7. die zuständige Börsenaufsicht sowie die Geschäftsführung der 
betroffenen Börse soweit Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer, geschäftsführende und gleichzeitig vertretungsberechtigte 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinhaberinnen und 
Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen 
Unternehmens und Personen, die für ein solches Unternehmen an der Börse 
handeln (Börsenhändler), betroffen sind, 
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8. die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt, die oder der für 
die Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens zuständig ist (§§ 84, 130 
Abs. 1 WiPrO, § 113 StBerG), in Strafsachen gegen Wirtschaftsprüferinnen 
und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen und vereidigte Buchprüfer, 
Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbevollmächtigte, gegen 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, persönlich 
haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder Partnerinnen und 
Partner einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
oder Buchprüfungsgesellschaft,

9. die Behörde, die die Berechtigung erteilt hat oder für die Untersagung 
der Berufs- oder Gewerbeausübung zuständig ist, in Strafsachen 
gegen Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, 
geschäftsführende und gleichzeitig vertretungsberechtigte 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinhaberinnen und 
Geschäftsinhaber eines Bewachungsunternehmens sowie die mit der 
Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen 
(Bewacherinnen und Bewacher, §§ 31, 34a GewO) und Personen, die für ein 
solches Unternehmen Bewachungsaufgaben durchführen (Wachpersonen),

10. in Strafsachen gegen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer 
die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, Uhlandstraße 88 - 90, 10717 Berlin.

25 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen  

und Geschäftsleiter von Kredit- , Finanzdienstleistungs- , Zahlungs- und  
E- Geld- Instituten sowie gegen Inhaberinnen und Inhaber bedeutender  
Beteiligungen an Instituten oder deren gesetzliche Vertreterinnen oder 

Vertreter oder in den Fällen des § 60a KWG auch deren persönlich haftende 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie Mitglieder der Verwaltungs- 

oder Aufsichtsorgane
§ 60a Absatz 1, Absatz 1a und 2 KWG, § 65 ZAG

(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber oder Geschäftsleiterinnen und 
Geschäftsleiter von Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten 
sowie gegen Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an solchen Ins-
tituten oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder in den Fällen des 
§ 60a Abs. 1 KWG auch deren persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter sowie Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane wegen Verletzung 
ihrer Berufspflichten oder anderer Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der 
Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unter-
nehmung, sind der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bankenaufsicht 

Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn

mitzuteilen

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
in Strafsachen, die eine Straftat nach § 54 KWG oder § 63 ZAG zum 
Gegenstand haben, bereits die Einleitung des Ermittlungsverfahrens,

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und
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3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung, wenn eine 
Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen war. 

Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung 
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 

(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 
Satz 1 Ziffern 1 und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der 
Sicht der übermittelnden Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnah-
men der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geboten sind.

(3) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich rich-
tet - Tatsachen bekannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbetrieb eines Instituts 
hindeuten, sind diese der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzutei-
len, soweit nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der oder des Betrof-
fenen überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden 
Erkenntnisse sind.

25a 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen  

und Geschäftsleiter oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter 
oder persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter von Wert-

papierdienstleistungsunternehmen  
und sonstige an Wertpapierdienstleistungsgeschäften beteiligte Personen

§ 122 Absatz 1, 2, 4 und 5 WpHG

(1) In Strafsachen wegen Straftaten nach § 119 WpHG teilt die Staatsanwaltschaft 
die Einleitung des Ermittlungsverfahrens, die Anklageschrift bzw. den Antrag auf 
Erlass eines Strafbefehls und die Einstellung des Ermittlungsverfahrens der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Wertpapieraufsicht 

Marie-Curie-Straße 24-28 
60439 Frankfurt

mit. Das Gericht teilt in diesen Verfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht den Termin zur Hauptverhandlung und die Entscheidung, mit der das 
Verfahren abgeschlossen wird, mit.

(2) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber oder Geschäftsleiterinnen 
und Geschäftsleiter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder deren gesetz-
liche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter wegen Straftaten zum Nachteil von Kundinnen und Kunden 
bei oder im Zusammenhang mit dem Betrieb des Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmens, ferner in Strafsachen, die Straftaten nach § 119 WpHG zum Gegen-
stand haben, sind im Fall der Erhebung der öffentlichen Klage der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung

zu übermitteln. Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die 
Entscheidung unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.
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(3) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Abs. 2 Num-
mer 1 und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der 
übermittelnden Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geboten sind.

(4) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - 
Tatsachen bekannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbetrieb eines Wertpapier-
dienstleistungsunternehmens hindeuten, sind diese der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht mitzuteilen, soweit nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige 
Interessen der oder des Betroffenen überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie 
gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind.

25b 
Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, Mitglieder der 
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Versicherungsunternehmen oder 
Pensionsfonds sowie gegen Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Be-

teiligungen an Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds oder deren 
gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Ge-

sellschafterinnen und Gesellschafter
§ 334 Absatz 1, 2, 2a und 3 VAG

(1) In Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Versiche-
rungsunternehmen oder Pensionsfonds, Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichts-
organe von Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds sowie Inhaberinnen und 
Inhaber bedeutender Beteiligungen an Versicherungsunternehmen oder Pensions-
fonds oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter wegen Verletzung ihrer Berufspflichten oder 
anderer Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes 
oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, ferner in Straf-
verfahren, die Straftaten nach § 331 VAG zum Gegenstand haben, sind - und zwar 
auch, wenn eine Landesbehörde die Aufsicht ausübt - der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Versicherungsaufsicht 

Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn

mitzuteilen

1. in Strafsachen, die eine Straftat nach § 331 Abs. 1 und 2 Nummer 1 VAG 
zum Gegenstand haben, die Einleitung des Ermittlungsverfahrens,

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, wenn diesem nicht umgehend 
entsprochen wird, und

4. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung.

Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung 
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 

(2) n Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Abs. 1 Satz 1 
Ziffern 2 und 3 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht 
der übermittelnden Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geboten sind.

(3) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich 
richtet - Tatsachen bekannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbetrieb eines 
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Versicherungsunternehmens oder eines Pensionsfonds einschließlich des Außen-
dienstes hindeuten, sind diese der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
mitzuteilen, soweit nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der oder des 
Betroffenen überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermit-
telnden Erkenntnisse sind. Tatsachen, die auf die Unzuverlässigkeit eines Aufsichts-
ratsmitglieds, einer Geschäftsleiterin oder eines Geschäftsleiters, einer Verantwort-
lichen Aktuarin oder eines Verantwortlichen Aktuars oder einer Inhaberin oder eines 
Inhabers einer bedeutenden Beteiligung schließen lassen, deuten in der Regel auf 
Missstände im Geschäftsbetrieb hin.

25c 
Strafsachen gegen bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Ge-
schäftsleiterinnen und Geschäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- 

oder Aufsichtsorgane von Verwaltungsgesellschaften, extern verwalteten 
Investmentgesellschaften oder Verwahrstellen oder deren jeweilige 

gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter

§ 341 Absatz 1, 2 und 3 KAGB

(1) In Strafsachen gegen bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, 
Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgane von Verwaltungsgesellschaften, extern verwalteten Investmentgesell-
schaften oder Verwahrstellen oder deren jeweilige gesetzliche Vertreterinnen und 
Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter wegen 
Verletzung ihrer Berufspflichten oder anderer Straftaten bei oder im Zusammenhang 
mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen 
Unternehmung sind der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Wertpapieraufsicht 

Marie-Curie-Straße 24 – 28 
60439 Frankfurt am Main

mitzuteilen

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, in 
Strafsachen, die eine Straftat nach § 339 KAGB zum Gegenstand haben, 
bereits die Einleitung des Ermittlungsverfahrens,

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls,

3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung, wenn eine 
Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen war.

Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung 
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.

(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 
Satz 1 Ziffer 1 und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der 
Sicht der übermittelnden Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnah-
men der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geboten sind.

(3) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich rich-
tet - Tatsachen bekannt, die auf Missstände in dem Geschäftsbetrieb einer Verwal-
tungsgesellschaft, extern verwalteten Investmentgesellschaft oder Verwahrstelle 
hindeuten, sind diese der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzutei-
len, soweit nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der oder des Betrof-
fenen überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden 
Erkenntnisse sind.
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26 
Strafsachen gegen Angehörige der Heil- und Gesundheitsfachberufe

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 4 und 5, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen 

 – Ärztinnen und Ärzte, 

 – Zahnärztinnen und Zahnärzte, 

 – Tierärztinnen und Tierärzte,

 – Apothekerinnen und Apotheker,

 – Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten

 – Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten,

 – Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, 

 – Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, 

 – Hebammen und Entbindungspfleger 

 – Altenpflegerinnen und Altenpfleger,

 – Diätassistentinnen und Diätassistenten,

 – Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten,

 – Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger, 

 – Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, 

 – Logopädinnen und Logopäden,

 – Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und medizi-
nische Bademeister,

 – Orthoptistinnen und Orthoptisten,

 – Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten,

 – Podologinnen und Podologen,

 – Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten, 

 – Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter,

 – Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten,

 – Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten,

 – Technische Assistentinnen und Assistenten in der Medizin (Medizinisch-
technische Assistentinnen/Assistenten für Funktionsdiagnostik; Medizi-
nisch-technische Laboratoriumsassistentinnen/Laboratoriumsassistenten; 
Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen/Radiologieassistenten; vete-
rinärmedizinisch-technische Assistentinnen/Assistenten),

 – Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten, 

 – Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner,

 – Angehörige der landesrechtlich geregelten Pflege- und Gesundheitsfach-
berufe (zum Beispiel Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer, Kran-
kenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer, Rettungssanitäterinnen und 
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Rettungssanitäter oder Gesundheits- und Pflegeassistentinnen und Gesund-
heits- und Pflegeassistenten),

sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei 
der Ausübung des Berufes zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, 
Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder 
ein solches aufgehoben worden ist,

3. die Erhebung der öffentlichen Klage,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 
zu machen war.

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten 
und in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer 
Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt 
die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist 
insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an 
der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit her-
vorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod 
eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(3) Die Mitteilungen sind zu richten an

1. die zuständige Behörde und

2. die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts besteht.

Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

27 
Strafsachen gegen an Schulen, Hochschulen, Kinderheimen, Kindertages-

stätten und vergleichbaren Einrichtungen tätige Personen
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen

1. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Honorarprofessorinnen und 
Honorarprofessoren, außerplanmäßige Professorinnen und außerplanmäßige 
Professoren, Gastprofessorinnen und Gastprofessoren, Privatdozentinnen 
und Privatdozenten, Gastdozentinnen und Gastdozenten, Lehrbeauftragte an 
Hochschulen und Berufsakademien, 

2. Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer und andere 
Personen, die an Schulen und sonstigen vergleichbaren Ausbildungsstätten 
tätig sind,

3. Leiterinnen und Leiter, Erzieherinnen und Erzieher und andere Personen, die 
in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere 
Kinderheimen, Kindertagesstätten, Kindergärten oder ähnlichen 
Einrichtungen tätig sind,



279

Nds. Rpfl. 8/2022

gilt Nummer 16 Absatz 1 bis 3 entsprechend, wenn sie entweder an staatlich 
anerkannten Hochschulen, an Berufsakademien oder an Schulen in freier Träger-
schaft oder in einer privaten Einrichtung der in Ziffer 3 genannten Art oder - ohne in 
einem Arbeitnehmer- oder Beamtenverhältnis zu stehen - an staatlichen Hochschu-
len oder öffentlichen Schulen oder in einer der in Ziffer 3 genannten öffentlichen Ein-
richtungen tätig sind.

(2) Die Mitteilungen sind unter Nennung der Beschäftigungsstelle an die zuständige 
Aufsichtsbehörde und gegebenenfalls an die zuständige Stelle, die die Berufsberech-
tigung erteilt hat oder für die Anerkennung der Berufsberechtigung zuständig ist, zu 
richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

28 
Strafsachen gegen Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte 
in Alten- und Pflegeeinrichtungen, betreuten Wohnformen, ambulanten 

Pflegediensten und Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Ein-
richtungen oder Gruppen, die den Werkstätten angegliedert sind, sowie 
Tagesförderstätten, Leistungserbringern der Eingliederungshilfe sowie 
erlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Be-

hinderung
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Betreiberinnen oder Betreiber, Vertretungsberechtigte 
juristischer Personen als Betreiber, Leiterinnen oder Leiter von sowie Pflegedienst-
leiterinnen oder Pflegedienstleiter und andere pflegerisch oder betreuerisch tätige 
Beschäftigte in

 – Einrichtungen im Sinne der landesrechtlichen Vorschriften zum Heimrecht,

 – Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, die 
den Werkstätten angegliedert sind, Einrichtungen anderer Leistungsanbieter 
im Sinne von § 60 SGB IX sowie Tagesförderstätten und vergleichbaren Ange-
boten der Behindertenhilfe,

 – ambulanten Pflegediensten nach SGB V und SGB XI und

 – Diensten der Eingliederungshilfe nach SGB IX Teil 2 und 

 – erlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung

sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei 
der Ausübung der Tätigkeit zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, 
Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 
zu machen war.

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten 
und in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer 
Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt 
die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist 
insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an 
der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit her-
vorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod 
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eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(3) Die Mitteilungen sind unter Nennung der Beschäftigungsstelle an die für die 
jeweilige Einrichtung zuständige Aufsichtsbehörde und an die zuständige oberste 
Landesbehörde zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

29 
Sonstige Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standes-

aufsicht oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen
§ 17 Nummer 3 und 4 EGGVG, § 115 Absatz 4 BBG, § 49 Absatz 4 BeamtStG, 

§§ 46, 71 DRiG, § 89 Absatz 1 SG, § 45a Absatz 1 ZDG, § 64a Absatz 2 BNotO, 
§ 36 Absatz 2 auch in Verbindung mit § 59m Absatz 2, § 207 Absatz 2 Satz 1, § 209 
Absatz 1 Satz 3, BRAO, § 4 Absatz 1, § 34a EuRAG, § 34 Absatz 2 auch in Verbin-
dung mit § 52m Absatz 2 PAO, § 19 Absatz 4, § 21 Absatz 2 Satz 1 EuPAG, § 154b 
Absatz 2, § 18 Absatz 1 Satz 3 und 4 RDG, § 122 Absatz 5 WpHG, §§ 36a Absatz 3 
Nummer 2, 65 Absatz 2, 130 Absatz 1 WiPrO, § 10 Absatz 2 StBerG, § 2 BewachV, 

§ 60a Absatz 2 KWG, § 65 Satz 3 ZAG, § 341 Absatz 3 KAGB, § 334 VAG

(1) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es 
sich richtet - bekannt werden, sind mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis aufgrund beson-
derer Umstände des Einzelfalls für dienst-, disziplinar-, standes- oder berufsrechtli-
che Maßnahmen gegen eine der nachfolgend genannten Personen oder für aufsichts-
rechtliche Maßnahmen gegen deren Geschäftsbetrieb erforderlich ist: 

1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter (Nummer 15)

2. Versorgungsberechtigte, Alters- und Hinterbliebenengeldberechtigte 
(Nummer 18)

3. Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr (Nummer 19)

4. Zivildienstleistende (Nummer 21)

5. Notarinnen und Notare sowie Angehörige der rechtsberatenden Berufe 
(Nummer 23)

6. Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen 
und vereidigte Buchprüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie 
Steuerbevollmächtigte, Bewacherinnen und Bewacher sowie Wachpersonen 
(Nummer 24)

7. Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von 
Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten sowie 
gegen Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Instituten 
oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder in den Fällen 
des § 60a KWG auch deren persönlich haftenden Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter sowie Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane 
(Nummer 25)

8. Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von  
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, deren gesetzliche Vertreterinnen 
und Vertreter sowie persönlich haftende Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter und sonstige an Wertpapierdienstleistungsgeschäften 
beteiligte Personen (Nummer 25a)
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9. Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, Mitglieder der Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgane von Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds 
sowie Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an 
Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds, deren gesetzliche 
Vertreterinnen und Vertreter sowie persönlich haftende Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter (Nummer 25b)

10. bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und 
Geschäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von 
Verwaltungsgesellschaften, extern verwalteten Investmentgesellschaften 
oder Verwahrstellen oder deren jeweilige gesetzliche Vertreterinnen und 
Vertreter oder persönlich haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter 
(Nummer 25c)

11. Angehörige der Heil- und Gesundheitsfachberufe (Nummer 26)

12. Personen, die an Schulen, Hochschulen, in Kinderheimen, Kindertagesstätten 
und vergleichbaren Einrichtungen tätig sind (Nummer 27)

13. Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in Alten- und Pflege-
einrichtungen, betreuten Wohnformen, ambulanten Pflegediensten und 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, 
die den Werkstätten angegliedert sind, sowie Tagesförderstätten, anderen 
Leistungsanbietern im Sinne von § 60 SGB IX, sonstigen Leistungserbringern 
der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teil 2 sowie erlaubnispflichtigen 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung (Nummer 28).

Erforderlich ist die Kenntnis der Daten auch, wenn diese Anlass zur Prüfung bietet, 
ob Maßnahmen der genannten Art zu ergreifen sind.

(2) Mitteilungen unterbleiben, soweit für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, 
dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Über-
mittlung das öffentliche Interesse überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie 
gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

(4) Die Mitteilungen sind an die Stellen zu richten, die in den in Abs. 1 genann-
ten Bestimmungen aufgeführt sind, und als „Vertrauliche Personalsache“ zu 
kennzeichnen.

3. Abschnitt 
Sonstige Mitteilungen wegen der 

persönlichen Verhältnisse der Betroffenen

30 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Titeln, Orden und Ehren-

zeichen
§ 4 Absatz 2 und 3 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen

(1) Ergibt sich aus einem Strafurteil, dass die oder der Verurteilte Inhaberin oder 
Inhaber von Titeln, Orden oder Ehrenzeichen ist, die nach dem 8. Mai 1945 verliehen 
worden sind, so sind rechtskräftige Verurteilungen mitzuteilen, in denen erkannt ist

1. auf eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen eines 
Verbrechens,
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2. auf eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer 
vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates, Landesverrat oder 
Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist,

3. auf Aberkennung der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden.

(2) Die Mitteilungen sind zu richten

1. bei Titeln, Orden und Ehrenzeichen, die von einer Stelle innerhalb des 
Geltungsbereichs des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen verliehen 
worden sind, an die oder den Verleihungsberechtigten,

2. bei Titeln, Orden und Ehrenzeichen, die von einem ausländischen 
Staatsoberhaupt, einer ausländischen Regierung oder einer anderen 
Stelle außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes über Titel, Orden und 
Ehrenzeichen verliehen worden sind, an das Bundespräsidialamt.

Die Mitteilung umfasst den Urteilstenor sowie den verliehenen Titel oder die verlie-
hene Auszeichnung.

31 
Mitteilungen an das Betreuungsgericht und an das Familiengericht

§ 22a FamFG, § 70 Satz 1 JGG

(1) Werden in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tat-
sachen bekannt, die Maßnahmen des Betreuungs- oder des Familiengerichts erfor-
dern können, so sind diesen die Tatsachen mitzuteilen, soweit nicht für die übermit-
telnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem 
Ausschluss der Übermittlung das Schutzbedürfnis von Minderjährigen oder Betreuten 
oder das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwiegen.

(2) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

32 
Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe in Strafsachen 

gegen Jugendliche und Heranwachsende
§§ 38, 50, 70 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, §§ 72a, 107, 109 Absatz 1 JGG

In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind der Jugendgerichtshilfe 
mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens zu den in § 70 Absatz 2 JGG genannten 
Zeitpunkten,

2. vorläufige Anordnungen über die Erziehung,

3. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls sowie die 
Unterbringung zur Beobachtung,

4. der Verzicht auf die Erfüllung von Anforderungen an die Jugendgerichtshilfe 
(§ 38 Absatz 7 Satz 1 und 2 JGG),

5. die Erhebung der öffentlichen Klage,

6. Ort und Zeit der Hauptverhandlung,

7. die Urteile,

8. der Ausgang des Verfahrens,
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9. der Name und die Anschrift der Bewährungshelferin oder des 
Bewährungshelfers,

10. die nachträglichen Entscheidungen, die sich auf Weisungen oder Auflagen 
beziehen oder eine Aussetzung der Vollstreckung einer Jugendstrafe 
oder des Restes einer Jugendstrafe zur Bewährung, eine Aussetzung der 
Verhängung der Jugendstrafe oder die Führungsaufsicht betreffen.

33 
Mitteilungen an die Schule in Strafsachen gegen Jugendliche und Heran-

wachsende
§ 70 Satz 1, § 109 Absatz 1 JGG

(1) In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind Mitteilungen an die 
Schule nur in geeigneten Fällen zu machen. Es wird in der Regel genügen, die Schule 
von dem Ausgang des Verfahrens zu unterrichten. Die Einleitung des Verfahrens 
oder die Erhebung der öffentlichen Klage wird mitzuteilen sein, wenn aus Gründen 
der Schulordnung, insbesondere zur Wahrung eines geordneten Schulbetriebs oder 
zum Schutz anderer Schülerinnen oder Schüler, sofortige Maßnahmen geboten sein 
können.

(2) Die Mitteilungen sind an die Leiterin oder den Leiter der Schule oder die Vertre-
tung im Amt zu richten.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

34 
Mitteilungen an andere Prozessbeteiligte in Strafsachen gegen Jugendliche

§ 67 Absatz 5, §§ 67a, 43 Absatz 1 JGG, Artikel 104 Absatz 4 GG

(1) Sind in Strafsachen gegen Jugendliche durch verfahrensrechtliche Bestimmun-
gen Mitteilungen an die Beschuldigten vorgeschrieben, so sind diese auch zu richten 
an

1. die Erziehungsberechtigten,

2. die gesetzlichen Vertreterinnen und gesetzlichen Vertreter,

3. die Verfahrenspflegerin oder den Verfahrenspfleger,

4. andere für den Schutz der Interessen des Jugendlichen geeignete volljährige 
Personen, wenn ein Fall des § 67a Absatz 3 JGG vorliegt.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen werden ferner benachrichtigt von

1. der Einleitung des Verfahrens

2. der Verhaftung, Verwahrung oder Unterbringung.
Die Mitteilungen nach Satz 1 Ziffer 1 können bei Geringfügigkeit der Verfehlung 
unterbleiben.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an, soweit nicht in den Akten dokumentiert ist, dass sie bereits durch die 
Polizei erfolgt ist. 
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35 
Mitteilungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, § 17 Nummer 5 EGGVG, § 5 KKG

(1) Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich richtet – Tat-
sachen bekannt, deren Kenntnis aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Prüfung 
gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendli-
chen erforderlich ist, sind diese unverzüglich der zuständigen öffentlichen Stelle mit-
zuteilen. Nummer 2 Absatz 1 bleibt unberührt.

(2) Mitteilungen erhalten insbesondere

1. das Jugendamt und das Familiengericht, wenn wegen einer vollendeten 
oder versuchten Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kinder 
und Jugendlichen (Dreizehnter Abschnitt des Besonderen Teils des StGB), 
nach den §§ 171, 225, 232 bis 233a, 234 bis 236 StGB oder nach § 145a 
StGB, soweit Führungsaufsicht wegen einer in § 181b StGB genannten Tat 
angeordnet oder kraft Gesetzes eingetreten ist, ein Verfahren eingeleitet 
wird oder wenn der Täter wegen einer solchen Straftat verurteilt wurde,

2. die zuständige Aufsichtsbehörde für betriebserlaubnispflichtige Kinder- 
oder Jugendeinrichtungen nach § 45 SGB VIII, wenn Anlass zur Prüfung 
von Maßnahmen zur Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung oder 
Gefährdung des Wohls eines Kindes und Jugendlichen besteht,

3. das Jugendamt und die für die Gewerbeaufsicht zuständige Stelle, wenn 
eine Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen §§ 27, 28 JuSchG 
ausgesprochen worden ist,

4. das Familiengericht, wenn Anlass zur Prüfung gerichtlicher Maßnahmen 
wegen Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB oder der Anordnung einer 
Vormundschaft (Pflegschaft) besteht,

5. die für die Gewerbeaufsicht zuständige Stelle, das Landesjugendamt 
sowie die sonst zuständigen Stellen, wenn der Schutz von Kindern und 
Jugendlichen die Unterrichtung dieser Stellen erfordert (vgl. §§ 28, 29, 32 
BBiG, §§ 22, 22a, 23 HwO, §§ 25, 27 JArbSchG),

6. das Jugendamt zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos in sonstigen 
Fällen, wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes und Jugendlichen bekannt werden. Gewichtige Anhaltspunkte liegen 
insbesondere in den in § 5 Absatz 2 KKG genannten Fällen vor.

(3) In Strafsachen gegen einen Elternteil wegen einer an seinem minderjährigen 
Kind begangenen rechtswidrigen Tat ist die Erhebung der öffentlichen Klage oder die 
Einstellung des Verfahrens wegen Schuldunfähigkeit dem Familiengericht und dem 
Jugendamt mitzuteilen.

(4) In Strafsachen, die eine Gefährdung von Kindern und Jugendlichen erkennen 
lassen, sowie in Jugendschutzsachen (§ 26 Abs. 1 Satz 1 GVG) werden dem Jugend-
amt Ort und Zeit der Hauptverhandlung mitgeteilt.

(5) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.
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36 
Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber 

einer waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen Berechtigung 
sowie über sonstige nach dem WaffG oder SprengG berechtigte Personen
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, 7 Buchstabe b, Absatz 2, § 17 Nummer 3 

EGGVG

(1) In Strafsachen gegen 

1. Inhaberinnen und Inhaber

a) einer Erlaubnis, Bescheinigung oder Ausnahmebewilligung nach dem 
Waffengesetz,

b) einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis nach § 7 oder § 27 SprengG oder 
eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG,

2. eine mit der Leitung eines Betriebes, einer Zweigniederlassung oder einer 
unselbständigen Zweigstelle zur Waffenherstellung oder zum Waffenhandel 
beauftragte Person oder

3. eine mit der Leitung eines Betriebes, einer Zweigniederlassung oder 
einer unselbständigen Zweigstelle zum Umgang oder Verkehr mit 
explosionsgefährlichen Stoffen beauftragte Person

sind Mitteilungen über Verfahren zu machen, die zum Gegenstand haben
a) eine vorsätzliche Straftat,
b) eine gemeingefährliche fahrlässige Straftat,
c) eine im Zustand der Trunkenheit oder unter dem Einfluss anderer berauschen-

der Mittel begangene Straftat, wenn die Täterin oder der Täter bereits mindes-
tens einmal wegen einer solchen Tat verurteilt worden ist,

d) eine fahrlässige Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, 
Munition oder Sprengstoff,

e) eine Straftat nach dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen, dem Sprengstoffgesetz oder dem Bundesjagdgesetz.

(2) In den Fällen des Absatz 1 sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 
zu machen war,

4. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie 
Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält.

(5) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - 
Tatsachen bekannt, sind diese mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis aufgrund besonderer 
Umstände des Einzelfalls für waffen- oder sprengstoffrechtliche Maßnahmen erfor-
derlich ist. Dies gilt insbesondere in Strafsachen nach Absatz 1 gegen eine Person, 
die auf Grund eines Arbeitsverhältnisses eine Schusswaffe nach den Weisungen der 
Inhaberin oder des Inhabers eines Waffenscheins zu führen hat. Dabei ist zu berück-
sichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung ord-
nen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(6) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung der Berechtigung zuständige 
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Behörde zu richten:

1. im Falle des Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe a und Ziffer 2, soweit die 
Person, die die Erlaubnis innehat, ein Gewerbe oder eine wirtschaftliche 
Unternehmung nach § 21 WaffG betreibt: an die Behörde, in deren Bezirk 
sich die gewerbliche Hauptniederlassung befindet; fehlt eine gewerbliche 
Niederlassung, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach Ziffer 5,

2. im Falle einer Ausnahmebewilligung nach § 42 Abs. 2 WaffG: an die 
Behörde, in deren Bezirk die Veranstaltung stattfinden soll,

3. im Falle einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 5 oder § 27 Abs. 1 WaffG: an die 
Behörde, in deren Bezirk geschossen werden soll,

4. im Falle einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG: an die sachlich und 
örtlich zuständige Behörde,

5. in den übrigen Fällen einer waffenrechtlichen Berechtigung: an die Behörde, 
in deren Bezirk die betroffene Person ihren gewöhnlichen, bei Fehlen eines 
solchen ihren jeweiligen Aufenthaltsort hat,

6. im Falle des Absatz 1 Ziffer 3 oder einer Erlaubnis nach § 7 SprengG: an 
die Behörde, in deren Bezirk sich die Hauptniederlassung befindet; bezieht 
sich die Erlaubnis nur auf eine Zweigniederlassung, so richtet sich die 
Zuständigkeit nach dem Ort dieser Niederlassung; fehlt eine Niederlassung, 
so richtet sich die Zuständigkeit nach § 36 Abs. 2 SprengG,

7. im Falle eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG: an die sachlich und 
örtlich zuständige Behörde,

8. im Falle einer Erlaubnis nach § 27 SprengG: an die Behörde, in deren Bezirk 
die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte.

36a 
Sonstige Mitteilungen aus waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen 

Gründen
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b, Absatz 2, § 17 Nummer 3 

EGGVG

(1) In Strafsachen wegen

1. unbefugten Erwerbs von Schusswaffen oder Munition, unbefugten Führens 
von Schusswaffen oder unbefugter Ausübung der tatsächlichen Gewalt über 
Schusswaffen oder über in Abschnitt 1 der Anlage 2 zum WaffG (Waffenliste) 
bezeichnete Gegenstände,

2. einer mit oder im Zusammenhang mit Schusswaffen, Munition oder 
in Abschnitt 1 der Anlage 2 zum WaffG (Waffenliste) bezeichneten 
Gegenständen begangenen Straftat,

3. unbefugten Umgangs oder Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen oder

4. einer mit oder im Zusammenhang mit solchen Stoffen begangenen Straftat

sind mitzuteilen

a) die Erhebung der öffentlichen Klage,

b) der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Buchstabe a zu 
machen war,
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c) die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellun-
gen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält.

(2) In den Fällen des Absatz 1 Ziffern 2 und 4 ordnen die Mitteilung Richterinnen 
oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(3) Die Mitteilungen sind an die zuständige Behörde zu richten, in deren Bereich die 
Betroffenen eine Wohnung haben.

37 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und 

gegen Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt 
haben

§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b, Absatz 2, 
§ 17 Nummer 3 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen 
Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben, sind Mit-
teilungen zu machen über Verfahren wegen

1. eines Verbrechens,

2. einer vorsätzlichen Straftat gegen das Leben, die Gesundheit oder die 
persönliche Freiheit, einer der in § 181b StGB genannten Straftaten, Land- 
oder Hausfriedensbruchs, Widerstandes gegen die Staatsgewalt, einer 
gemeingefährlichen Straftat, einer Straftat gegen das Eigentum oder das 
Vermögen oder einer Wilderei,

3. einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, 
Munition oder Sprengstoff,

4. einer Straftat nach jagd-, tierschutz- oder naturschutzrechtlichen 
Vorschriften, dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen oder dem Sprengstoffgesetz.

(2) Mitzuteilen sind

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen 
war,

3. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie 
Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält.

(3) In sonstigen Strafsachen gegen eine der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist 
die rechtskräftige Entscheidung mitzuteilen, wenn

1. Führungsaufsicht angeordnet ist oder kraft Gesetzes eintritt,

2. eine Entziehung des Jagdscheins, eine Sperrfrist zur Erteilung des 
Jagdscheins oder ein Verbot der Jagdausübung angeordnet worden ist.

(4) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung des Jagdscheins zuständige Behör-
de zu richten.

(5) Die Pflicht zur Mitteilung nach Nummer 36 bleibt unberührt.
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Nummer 37a 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Fischereischeinen 

und Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines 
Fischereischeins gestellt haben

§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b, Absatz 2 
EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Fischereischeinen und 
gegen Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Fischereischeins gestellt haben, 
sind Mitteilungen zu machen über Verfahren wegen

1. einer Straftat nach § 293 StGB,

2. einer auf ein Gewässer bezogenen, fischereirechtsrelevanten Straftat nach 
§ 242 StGB,

3. einer Straftat nach tierschutzrechtlichen Vorschriften.

(2) Mitzuteilen sind

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen 
war,

3. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie 
Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält.

(3) Die Mitteilungen sind an die für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sowie 
für die Erteilung des Fischereischeins nach den Fischereigesetzen der Länder zustän-
digen Behörden zu richten.

38 
Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer luftrechtlichen Erlaubnis 
oder Genehmigung sowie über sonstige nach dem Luftverkehrsgesetz oder 

nach dem Luftsicherheitsgesetz berechtigte Personen
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, 7 Buchstabe b, Absatz 2, § 17 Nummer 3 

EGGVG

(1) In Strafsachen gegen

1. Inhaberinnen und Inhaber

a) einer Erlaubnis für das Luftfahrtpersonal, die Ausbildung von Luftfahrerin-
nen und Luftfahrern, das Flugsicherungspersonal oder die Ausbildung von 
Flugsicherungspersonal oder

b) eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses für gewerblichen Luftverkehrsbe-
trieb, einer Genehmigung für Luftfahrtunternehmen,

2. eine für die Leitung eines Luftfahrtunternehmens oder einer Luftfahrerschule 
verantwortliche Person,

3. eine Person, die von den Verpflichteten nach §§ 8 bis 9a LuftSiG mit 
der Mitwirkung in § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 8, § 9 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 6 und § 9a Absatz 1 LuftSiG aufgeführten 
Sicherheitsmaßnahmen beauftragt ist, oder

4. eine nach § 16a LuftSiG zur Wahrnehmung der dort genannten Aufgaben 
nach dem Luftsicherheitsgesetz beliehene natürliche Person oder eine von 
einer beliehenen teilrechtsfähigen Vereinigung oder juristischen Person des 
Privatrechts zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 16a Absatz 1 LuftSiG 
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beauftragte Person

ist die rechtskräftige Verurteilung mitzuteilen, wenn die Tat geeignet ist, Zweifel an 
der Eignung, Zuverlässigkeit und Befähigung der Person für die vorgenannte Tätig-
keit hervorzurufen.

(5) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es 
sich richtet - bekannt werden, sind mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis die Annahme 
rechtfertigt, dass jemand für eine der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten ungeeig-
net ist. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkennt-
nisse sind. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an.

(6) Mitteilungen über Inhaberinnen oder Inhaber einer Erlaubnis für das Luftfahrt-
personal sind an das

Luftfahrt-Bundesamt 
Postfach 30 54 

38020 Braunschweig,

sonstige Mitteilungen sind an die für die Erteilung der luftrechtlichen Erlaubnis oder 
Genehmigung oder an die für die Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
zuständige Stelle oder an die für die Zuverlässigkeitsüberprüfung zuständige Luftsi-
cherheitsbehörde zu richten.

39 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen 

und gegen Gewerbetreibende, Verkehrsleiter im Sinne von Artikel 4 der 
VO 1071/2009 sowie Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter der Schienen-
bahnen des öffentlichen Personenverkehrs, der Seilbahnen und der Eisen-

bahnen und der Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5, 7 Buchstabe b, Absatz 2 EGGVG, § 52 

FahrlG

(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen und gegen 
Gewerbetreibende, Verkehrsleiter im Sinne von Artikel 4 der VO 1071/2009 sowie 
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter der Schienenbahnen des öffentlichen Perso-
nenverkehrs, der Seilbahnen, der Eisenbahnen und der Kraftfahrtunternehmen im 
Personenverkehr sind rechtskräftige Entscheidungen mitzuteilen, wenn Grund zu 
der Annahme besteht, dass Tatsachen, die den Gegenstand des Verfahrens betref-
fen und auf eine Verletzung von Pflichten schließen lassen, die bei der Ausübung des 
Berufs oder des Gewerbes zu beachten oder in anderer Weise geeignet sind, Zwei-
fel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, den Widerruf, 
die Rücknahme oder die Einschränkung einer behördlichen Erlaubnis, Genehmigung 
oder Zulassung zur Ausübung eines Gewerbes oder eines Berufs, zum Führen einer 
Berufsbezeichnung, die Untersagung der gewerblichen Tätigkeit oder der Einstellung, 
Beschäftigung oder Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen zur Folge haben 
können. 

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten 
und in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer 
Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mit-
teilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist ins-
besondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an 
der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung für die gerade ausgeübte berufliche 
oder gewerbliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Straf-
taten, durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher 
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Körperverletzung.

(3) Eine Mitteilungspflicht besteht ferner, wenn in der Entscheidung

1. die Ausübung des Gewerbes untersagt oder

2. eine Untersagung der Ausübung des Gewerbes ausdrücklich abgelehnt 
worden ist.

(4) Die Mitteilung - mit Ausnahme der in Abs. 3 Ziffer 1 - ordnen Richterinnen oder 
Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(5) Die Mitteilungen sind an die Behörde zu richten, die die Berechtigung erteilt hat 
oder für die Untersagung der Berufs- oder Gewerbeausübung zuständig ist.

40 
Strafsachen gegen mit Atomanlagen und Kernbrennstoffen oder sonstigen 

radioaktiven Stoffen verantwortlich befasste Personen
§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 7 Buchst. b, Absatz 2, 

§ 17 Nummer 3 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Personen, die bei der Errichtung, Leitung oder Beaufsich-
tigung des Betriebes von kerntechnischen Anlagen, dem Umgang mit Kernbrennstof-
fen oder sonstigen radioaktiven Stoffen oder der Beförderung oder sonstigen Ver-
wendung solcher Stoffe verantwortlich tätig sind, sind mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. der Ausgang des Verfahrens,

wenn Grund zu der Annahme besteht, dass eine atomrechtliche Genehmigung oder 
Zulassung, die ihnen oder demjenigen erteilt ist, der sie mit seiner Tätigkeit beauf-
tragt hat, widerrufen, zurückgenommen oder eingeschränkt wird oder dass Maßnah-
men der atomrechtlichen Aufsicht getroffen werden. 

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten 
und in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer 
Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt 
die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist 
insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an 
der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte Tätigkeit hervorzurufen. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen ver-
ursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

(4) Die Mitteilungen sind an die Behörde zu richten, welche die Genehmigung

oder Zulassung erteilt hat oder für die Aufsicht zuständig ist. Wird in der Entschei-
dung die Ausübung einer in Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Tätigkeit untersagt, so 
ist der dort bezeichneten Behörde die rechtskräftige Entscheidung ohne Gründe 
mitzuteilen.

41 
Strafsachen gegen Angehörige ausländischer Konsulate

Artikel 42 Wiener Übereinkommen über konsularische 
Beziehungen (BGBl. 1969 II S. 1585), § 16 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen
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1. Konsularbeamtinnen und -beamte ausländischer konsularischer 
Vertretungen,

2. Bedienstete des Verwaltungs- oder technischen Personals und Mitglieder des 
dienstlichen Hauspersonals ausländischer konsularischer Vertretungen

sind mitzuteilen

a) die Einleitung des Verfahrens,

b) die Festnahme und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls.

(2) Wird die Person in Untersuchungshaft genommen oder einstweilig unterge-
bracht, ordnet die Richterin oder der Richter, dem die festgenommene Person erst-
mals vorgeführt wird, die Mitteilung an.

(3) Die Mitteilungen sind sofort telefonisch oder durch Telefax an

1. das Bundesamt für Justiz, 53094 Bonn, Telefon: 0228 9941040, Telefax: 
0228 994105050,

2. die Staatskanzlei (Senatskanzlei) des Landes, in dem die konsularische 
Vertretung ihren Sitz hat,

3. die Leiterin oder den Leiter der konsularischen Vertretung, es sei denn, dass 
sie oder er von der Maßnahme selbst betroffen ist, und

4. das Auswärtige Amt/Referat 703, 11013 Berlin, Telefon: 030 5000-3411, 
Telefax: 030 18173402, sofern die Leiterin oder der Leiter der 
konsularischen Vertretung von der Maßnahme betroffen ist,

zu richten.

42 
Mitteilungen über Ausländerinnen und Ausländer

§ 87 Absatz 2 und 4, § 88 Absatz 2 und 3 AufenthG, auch in Verbindung mit § 11 
Absatz 1 und 7 FreizügG/EU, § 74, auch in Verbindung mit § 79 AufenthV

(1) In Strafsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer (§ 2 Abs. 1 AufenthG) sind 
unverzüglich mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften,

2. der Erlass und die Aufhebung eines Haftbefehls, solange dies nicht den 
Untersuchungszweck gefährdet,

3. die Erhebung der öffentlichen Klage,

4. der Ausgang des Verfahrens,

5. der Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewährung,

6. der Widerruf der Zurückstellung der Strafvollstreckung.

Die Mitteilung nach Ziffer 1 kann unterbleiben, wenn in den Akten dokumentiert ist, 
dass sie bereits durch die Polizei erfolgt ist.

(2) Wird in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet -

1. der Aufenthalt einer Ausländerin oder eines Ausländers, wenn weder ein 
erforderlicher Aufenthaltstitel erteilt noch die Abschiebung ausgesetzt ist,

2. der Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung,

3. die unberechtigte Inanspruchnahme oder Beantragung von Sozialleistungen 



292

Nds. Rpfl. 8/2022

durch eine Ausländerin oder einen Ausländer, für sich selbst, ihre oder seine 
Familienangehörigen oder für sonstige Haushaltsangehörige in den Fällen 
des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 oder Satz 4 SGB II oder in den Fällen des 
§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2, 3 oder 4, Satz 3, 6 oder 7 SGB XII oder

4. ein sonstiger Ausweisungsgrund

bekannt, so ist dies unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn 
in den Akten dokumentiert ist, dass sie bereits durch andere Stellen erfolgt ist.

(2a) Absatz 2 Satz 1 findet keine Anwendung auf Ausländerinnen und Ausländer, die 
das Recht auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe des Gesetzes über die allge-
meine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU) haben. Bei diesen sind die in 
Absatz 2 Satz 1 genannten Umstände dann mitzuteilen, wenn sie für die Feststellung 
nach § 2 Absatz 7, § 5 Absatz 4 und § 6 Absatz 1 FreizügG/EU entscheidungserheb-
lich sein können. Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Umstände sind bei Personen, die

1. sich selbst als drittstaatsangehörige Familienangehörige im Bundesgebiet 
aufgehalten haben und nach § 3 Absatz 2 FreizügG/EU nach dem Tod eines 
Unionsbürgers ein Aufenthaltsrecht behalten, 

2. nicht Unionsbürger sind, sich selbst als Ehegatten oder Lebenspartner 
im Bundesgebiet aufgehalten haben, und die nach der Scheidung oder 
Aufhebung der Ehe oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft nach § 3 
Absatz 4 FreizügG/EU ein Aufenthaltsrecht behalten, 

3. als nahestehende Personen eines Unionsbürgers ein Aufenthaltsrecht nach 
§ 3a Absatz 1 FreizügG/EU haben oder

4. ein Recht auf Einreise und Aufenthalt nach § 16 FreizügG/EU (Britische 
Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen) haben, wenn ein Verhalten, 
auf Grund dessen eine Beendigung des Aufenthalts erfolgt oder durchgesetzt 
wird, nach dem 31. Dezember 2020 stattgefunden hat,

ohne die Einschränkungen des Satzes 2 mitzuteilen.

(3) Bei den Mitteilungen sind, soweit bekannt, jeweils folgende Daten mit 
anzugeben:

1. Familiennamen,

2. Geburtsnamen,

3. Vornamen,

4. Tag und Ort mit Angabe des Staates der Geburt,

5. Geschlecht

6. Staatsangehörigkeiten,

7. Anschrift,

8. zum Zwecke der eindeutigen Zuordnung die AZR-Nummer in den Fällen und 
nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 des AZR-Gesetzes.

(4) Personenbezogene Daten, die von einer Ärztin, einem Arzt oder einer der in 
§ 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 7 und Absatz 4 StGB bezeichneten Personen in 
Strafverfahren zugänglich gemacht worden sind, dürfen übermittelt werden,

1. wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und Leben der 
Ausländerin oder des Ausländers oder von Dritten erforderlich ist, die 
Ausländerin oder der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und 
besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der Gefährdung nicht möglich 
sind oder von der Ausländerin oder dem Ausländer nicht eingehalten werden 
oder
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1. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 54 
Absatz 2 Nummer 4 AufenthG bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

(5) Personenbezogene Daten, die nach § 30 AO dem Steuergeheimnis unterliegen, 
dürfen übermittelt werden, wenn gegen die Ausländerin oder den Ausländer we-
gen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift des Steuer- einschließlich des Zoll- und 
des Monopolrechts oder des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, 
Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschränkungen ein strafrechtliches Er-
mittlungsverfahren eingeleitet worden ist.

(6) Die Mitteilungen sind an die nach jeweiligem Landesrecht örtlich zuständige 
Ausländerbehörde zu richten.

(7) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Ziffer 1 und 2 und sonstiger nach dem Auf-
enthaltsgesetz strafbarer Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zustän-
dige Polizeibehörde unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 AufenthG 
bezeichneten Maßnahmen (Zurückschiebung, Festnahme, Durchsetzung der Ver-
lassenspflicht, Durchführung der Abschiebung) in Betracht kommt. Absatz 2a gilt 
entsprechend.

(8) In den Fällen des Absatzes 5 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs betrauten Behörden unterrichtet werden, wenn ein 
Ausreiseverbot nach § 46 Abs. 2 AufenthG erlassen werden soll.

(9) Mitteilungen nach Absatz 2a Satz 2 und 3 sowie den Absätzen 4, 5 und 8 ordnen 
Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

42a 
Mitteilungen über Asylsuchende

§ 8 Absatz 1a AsylG

(1) In Strafsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 1 
AsylG sind unverzüglich mitzuteilen 

1. die Einleitung des Verfahrens, soweit dadurch eine Gefährdung des 
Untersuchungszwecks nicht zu erwarten ist, und die Erhebung der 
öffentlichen Klage, wenn eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren zu 
erwarten ist,

2. die Einleitung des Verfahrens, soweit dadurch eine Gefährdung des 
Untersuchungszwecks nicht zu erwarten ist, und die Erhebung der 
öffentlichen Klage wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen 
das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, 
das Eigentum oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sofern 
die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib 
oder Leben oder mit List begangen worden ist oder eine Straftat nach § 177 
des Strafgesetzbuches ist, wenn eine Freiheits- oder Jugendstrafe von 
mindestens einem Jahr zu erwarten ist, und

3. die Erledigung eines Verfahrens 

a) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von min-
destens drei Jahren,

b) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugend-
strafe von mindestens einem Jahr wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher 
Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle 
Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen Vollstre-
ckungsbeamte, sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Dro-
hung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder 
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eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches ist, oder

c) in sonstiger Weise im Falle einer vorausgegangenen Unterrichtung nach 
Nummer 1 oder 2.

(2) Die Mitteilungen und, soweit bekannt, zum Zwecke der eindeutigen Zuordnung 
die AZR-Nummer in den Fällen und nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 Satz 2 Num-
mer 4 des AZR-Gesetzes sind an das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
90343 Nürnberg

zu richten.

(3) Die Mitteilungen ordnen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte an.

43 
Strafsachen gegen Gefangene und Untergebrachte

§ 477 Absatz 2 Nummer 1 und 2 StPO

Wird gegen Untersuchungsgefangene, Strafgefangene, Sicherungsverwahrte oder in 
einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt Untergebrachte 
ein weiteres Verfahren eingeleitet, sind der Leitung der Justizvollzugsanstalt, des 
psychiatrischen Krankenhauses oder der Entziehungsanstalt mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens.

4. Abschnitt 
Mitteilungen wegen der Art des verletzten Strafgesetzes

44 
Betriebsunfälle

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 5 und 8 Buchstabe a, Absatz 2, § 17 Num-
mer 3 EGGVG

In Strafsachen, in denen Zuwiderhandlungen gegen Unfallverhütungsvorschriften 
bekannt werden, sind der für die Aufsicht zuständigen Stelle mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens.

45 
Fahrerlaubnissachen

§ 13 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2, § 17 Nummer 1, 3 EGGVG

(1) In Strafsachen, in denen die Entziehung der Fahrerlaubnis (§§ 69, 69a Abs. 1 
Satz 1 und 2 StGB) oder nur eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 StGB in Betracht 
kommt, sind der nach § 73 Abs. 1 bis 3 FeV zuständigen Verwaltungsbehörde 
mitzuteilen

1. die Beschlüsse nach § 111a StPO,

2. der Ausgang des Verfahrens, in den Fällen des § 69a Abs. 1 Satz 3, Abs. 5 
und 6 StGB unter Angabe des Zeitpunktes, in dem die Sperre abläuft,
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3. die rechtskräftigen Beschlüsse nach § 69a Abs. 7 StGB.

(3) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es 
sich richtet - bekannt werden, sind der nach § 73 Abs. 1 bis 3 FeV zuständigen Ver-
waltungsbehörde mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis für die Beurteilung erforderlich ist, 
ob die Inhaberin oder der Inhaber einer Fahrerlaubnis zum Führen von Fahrzeugen 
ungeeignet ist. Dies gilt insbesondere, wenn Anhaltspunkte für Erkrankungen oder 
Mängel, die die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beeinträch-
tigen oder aufheben können, nach der Anlage 4 zur FeV vorliegen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung 
ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 

(4) Der für die Wohnung der oder des Beschuldigten zuständigen Polizeidienststelle 
sind die Beschlüsse nach § 111a StPO und, sofern sie die Ermittlungen nicht selbst 
geführt hat und daher schon nach Nummer 11 unterrichtet wird, die Entscheidungen 
nach §§ 44, 69 und 69a StGB mitzuteilen.

(5) Ist die oder der Betroffene Inhaberin oder Inhaber einer Fahrerlaubnis, die von 
einer Dienststelle der Bundeswehr, der Bundes- oder Landespolizei erteilt worden ist, 
sind auch dieser Stelle die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Mitteilungen zu 
machen.

(6) In der Mitteilung sind die Fahrerlaubnis, insbesondere durch Nennung der Lis-
tennummer bzw. der Nummer des Führerscheins, und die Person der oder des 
Betroffenen durch Nennung von Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum und 
Wohnort näher zu bezeichnen.

(7) In Strafsachen, in denen eine ausländische Fahrerlaubnis entzogen wird, die von 
einer Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilt worden 
ist, und deren Inhaberin oder Inhaber ihren oder seinen ordentlichen Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland hat, sind mitzuteilen

1. die rechtskräftige Entscheidung, 

2. der Zeitpunkt des Beginns und des Ablaufs der Sperrfrist.

Der Mitteilung nach Satz 1 ist der Führerschein beizufügen (§ 56 Abs. 2 Satz 1 
StVollstrO). Die Mitteilung ist an das

Kraftfahrt-Bundesamt 
24932 Flensburg

zu richten.

46 
Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesund-

heit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b, Absatz 2 EGGVG

(1) In Strafsachen wegen Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft 
und zum Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind 
mitzuteilen

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen 
war.

(2) Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesundheit von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern sind namentlich enthalten in
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1. dem Arbeitsschutzgesetz,

2. dem Arbeitszeitgesetz,

3. dem Bundesberggesetz,

4. dem Chemikaliengesetz,

5. dem Gentechnikgesetz,

6. dem Produktsicherheitsgesetz,

7. dem Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz und dem 
Medizinproduktegesetz - soweit noch anwendbar,

8. dem Gesetz über den Ladenschluss oder den Gesetzen über die 
Ladenöffnungszeiten,

9. dem Titel X der Gewerbeordnung,

10. dem Heimarbeitsgesetz,

11. dem Jugendarbeitsschutzgesetz,

12. dem Mutterschutzgesetz,

13. dem Seearbeitsgesetz,

14. dem Sprengstoffgesetz,

15. dem Heilmittelwerbegesetz.

Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften finden sich auch in Rechtsverordnungen, 
namentlich der Baustellenverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung, der Bio-
stoffverordnung und der Gefahrstoffverordnung.

(3) Die Mitteilungen sind an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde zu richten.

47 
Straftaten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und  
illegalen Beschäftigung und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

§ 6 SchwarzArbG, § 405 Absatz 6 SGB III, § 18 Absatz 3 AÜG

(1) In Strafsachen, die Straftaten nach den §§ 10, 10a und 11 SchwarzArbG oder 
den §§ 15 und 15a AÜG zum Gegenstand haben, sind zur Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der Personendaten der oder des 
Beschuldigten, des Straftatbestandes, der Tatzeit und des Tatortes,

2. die das Verfahren abschließende Entscheidung; ist mit der Entscheidung 
ein Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf die angefochtene 
Entscheidung Bezug genommen, ist auch diese zu übermitteln.

(3) Mitzuteilen sind ferner Erkenntnisse, die aus der Sicht der übermittelnden Stelle 
zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 404 Abs. 1 oder 2 Nummern 1, 3, 
5 bis 9 und 11 bis 13 SGB III erforderlich sind. Eine Mitteilung unterbleibt in diesen 
Fällen, wenn erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen oder 
anderer Verfahrensbeteiligter an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind.

(4) Die Mitteilungen sind an die örtlich zuständige Behörde der Zollverwaltung und 
an die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zu richten.
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48 
Mitteilungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und 

illegalen Beschäftigung
§ 6 Absatz 1 Satz 2, § 13 Absatz 3 in Verbindung mit § 1 Absatz 2 und § 8  

SchwarzArbG

(1) Erkenntnisse, die aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 8 SchwarzArbG erforderlich sind, sind mitzuteilen. Eine 
Mitteilung unterbleibt, wenn erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der oder 
des Betroffenen oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem Ausschluss der Übermitt-
lung überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden 
Erkenntnisse sind.

(2) Die Mitteilungen in den Fällen des § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d und 
e und § 8 Absatz 1 Nummer 2 SchwarzArbG, soweit ein Zusammenhang mit der 
Ordnungswidrigkeit nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d und e SchwarzArbG 
besteht, sind an die nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach dem SchwarzArbG zuständigen Behörden zu richten. In den 
Fällen des § 8 Absatz 2 SchwarzArbG sind sie an die Behörden der Zollverwaltung zu 
richten.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

49 
Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder 

das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen
§ 26 AWG

(1) In Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder das 
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen sind mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 
zu machen war.

Dies gilt nicht bei Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz, die unter dem Blick-
winkel der Ausfuhrkontrolle und der Außenpolitik offensichtlich unbedeutend sind, 
und bei Verstößen gegen das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, die sich 
nicht auf Ausfuhren, Durchfuhren oder Auslandsgeschäfte beziehen.

(2) Die Mitteilungen sind über die Landesjustizverwaltung an das

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
10117 Berlin

zu richten.

(3) Ist die mitteilungspflichtige Stelle der Ansicht, dass wegen der besonderen 
Umstände des Einzelfalles der Untersuchungszweck des Strafverfahrens gefährdet 
werden kann, wenn der Empfänger der Mitteilung die darin enthaltenen personen-
bezogenen Daten an andere öffentliche Stellen als Oberste Bundesbehörden weiter-
übermittelt, sind diese Umstände bei der Mitteilung aufzuführen.

(4) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.
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50 
Betäubungsmittelsachen
§ 27 Absatz 3 und 4 BtMG

(1) In Strafsachen nach dem Betäubungsmittelgesetz sind mitzuteilen:

1. der für die Überwachung nach § 19 Abs. 1 Satz 3 BtMG zuständigen 
Landesbehörde die rechtskräftige Entscheidung mit Begründung, wenn
a) auf eine Strafe oder eine Maßregel der Besserung und Sicherung erkannt 

oder der bzw. die Angeklagte wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen 
worden ist und

b) die Entscheidung Informationen zum Betäubungsmittelverkehr bei Ärztin-
nen und Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, Tierärztinnen und Tier-
ärzten oder in Apotheken, tierärztlichen Hausapotheken, Krankenhäusern 
und Tierkliniken enthält,

2. dem
Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 

53175 Bonn
in Verfahren gegen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärz-
tinnen und Tierärzte,

a) die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,
b) der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und
c) die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung; ist mit 

dieser Entscheidung ein Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin 
auf die angefochtene Entscheidung Bezug genommen, ist auch diese zu 
übermitteln.

(2) In gegen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und 
Tierärzte, Apothekerinnen und Apotheker gerichteten sonstigen Strafsachen ist der 
für die Überwachung nach § 19 Abs. 1 Satz 3 BtMG zuständigen Landesbehörde die 
abschließende Entscheidung mit Begründung mitzuteilen, wenn

1. ein Zusammenhang der Straftat mit dem Betäubungsmittelverkehr im Sinne 
von Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe b besteht und

2. die Kenntnis der Entscheidung aus der Sicht der übermittelnden Stelle für 
dessen Überwachung erforderlich ist.

Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe c zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

51 
Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt

§ 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 9, Absatz 2, § 17 Nummer 3 EGGVG

(1) In Strafsachen wegen Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt 
sind mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. der Ausgang des Verfahrens,

wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft erforderlich ist.
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(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen Verfahren 
bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme 
im Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht 
besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. 

(3) Vorschriften zum Schutz der Umwelt im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich 
Bestimmungen aus folgenden Sachgebieten

1. Abfall- und Abwasserentsorgung,

2. Gewässerschutz,

3. Bodenschutz,

4. Lärmbekämpfung,

5. Luftreinhaltung,

6. Naturschutz und Landschaftspflege,

7. Pflanzenschutz,

8. Schutz der Wasserversorgung,

9. Strahlenschutz,

10. Tierschutz und Tierseuchenschutz,

11. Gentechnik,

12. Chemikaliensicherheit.

(4) Die Mitteilung nach Absatz 1 Ziffer 1 und Absatz 2 ordnen Richterinnen oder 
Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(5) Die Mitteilungen sind an die zuständige Behörde und, bei Verstößen gegen 
Bestimmungen zur Verhütung von Meeresverschmutzungen auch an das

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Postfach 301220 
20305 Hamburg

zu richten.

52 
Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz

§ 42 Absatz 1 GwG

(1) In Strafsachen, in denen die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
das Ergebnis ihrer operativen Analyse nach § 32 Abs. 2 des Geldwäschegesetzes an 
die Strafverfolgungsbehörden übermittelt hat, sind mitzuteilen

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,

2. der Ausgang des Verfahrens einschließlich aller Einstellungsentscheidungen.

(2) Die Mitteilungen sind an die 

Generalzolldirektion 
- Zentralstelle für 

Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)- 
Postfach 850555 

51030 Köln

zu richten. 
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53 
Mitteilungen wegen Verstoßes gegen den Jugendmedienschutz-Staatsver-

trag
§ 17 Nummer 5 EGGVG

(1) Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig gegen wen es sich richtet – Ange-
bote in Telemedien bekannt, bei denen Anhaltspunkte bestehen, dass sie unzulässig 
im Sinne des § 4 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag sind, ist den Landesmedienan-
stalten die Internetadresse mitzuteilen, unter der das Angebot zu finden ist, soweit 
nicht eine entsprechende Mitteilung durch eine andere Stelle, z. B. die Polizei, erfolgt 
ist oder das Angebot vom Anbieter nicht nur vorübergehend gelöscht wurde. Eine 
Unterrichtung unterbleibt, solange Zwecke des Strafverfahrens entgegenstehen.

(2) Die Mitteilung ist an die Landesmedienanstalt des Bundeslandes zu richten, in 
dem sich die mitteilende Stelle befindet.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

54 
Straftaten nach dem Kulturgutschutzgesetz

§ 78 Absatz 3 und 4 KGSG

(1) In Strafsachen wegen Verstoßes gegen die Vorschriften des Kulturgutschutzge-
setzes (§ 83 KGSG) sind mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. der Ausgang des Verfahrens. 

(2) Die Mitteilungen ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an und sind an die nach dem KGSG zuständigen Behörden des Bundes 
und des Landes zu richten.

II.
Dieser Runderlass tritt am 1. August 2022 in Kraft.
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